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ll . Allgemeine Bauvorſchriften .
1. Verordnung des Miniſteriums des Innernvom5 5 . Mai 1869 , die Handhabung der Baupolizei

betreffend , fſog . L „ „
Geſ. ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl. S. 125

Auf Grund des § 116 des Poltizeiſrafgeſetzbuches wird
bezüglich

5 Handhabung der Bau ipolizei verordnet

Allgemeine Beſtimmungen .
§ 1. Für die Herſtellung und Unterhalt

8028
von Hockbauten ſind fortan neben den bereits beſtehenden geſetzlicheVorſchriften , insbeſondere der Sätze 653 bis 682 des Land

rechts , der §8§ 108, 1105 , 114 , 117 1187½7⁹ αν126 , 127 , 128 “ , 130 * 1315 132 des Polizeiſtrafgef
buches , der §§S 10 —16 des Gewerbegeſetzes , der §§ 57 ff
des Forſtgeſetzes , der 8 § 7 ff. des Geſel 5
1868 über die Baufluchten , die 2 ſtimmunge V

ordnung und die örtlickh
U8925 In Oe

Bauordnungen maßgebend . !
izelnen Gemeinden ſollen nach Bedürfnis unter Berückſick htigung der örtlichen Verhältniff Ba

ordnungen nach — der für die Erlaſſun
licher Vorſchriften geltenden Beſtimmungen erlaſſen we§ 3. Soweit bei einzelnen Bauten vern 6g
eigentümlichen Beſchaffenheit oder Beſtimmung d
meinen baupolizeilichen Vorſch nicht genü

nit “ bezeichnet Po ſtrafgeſetſind aufgehoben ; an Stelle §§ 1 16 des Gewerbegeſetzedie unten abgedruckten Beeſtimmungen Gewerbeordnung reteDie Landrechtsſät tze ſind ſeit Einführu ng des Bürgerlichen Geſetbuches außer Kraft getreten . Die entſprech htl Bſtimmungen des Bürgerlic chen Gef thbuches rucktWegen der Baufluchten ſiehe unter J S
) Das Nähere hieri

lüöer
ſiehe in § 47

Nach § 13 der V. ⸗ vom 27.
Ju bautHäuſer nicht zu Wohni

ausgetrocknet ſind .



Geſundheit oder Eigentum Dr

Staatspolizeibehörden ) vorl

ſprechende Anordnungen i

treffen . ? )

II . Allgemeine Vorſchriften

228

zu ſchützen , bleibt den

lten dieſem Zwecke ent⸗

elnen Falle beſonders zu

über die Ausführung

der Bauten

§ 4. Jeder Ban
muß

werden , daß dasver

Fef

0 1

eſtigkeit ) und Feuererſicherheit“) erhält

zeführt und iterhalter

durck einel Det 40 tene

3 ſtär 8 49 iff dieſer 2 OQ
Vgl. 8§ eiſtraf ich

5) die druckt der Baudirektior
über das Eigengewicht der Baum n

Di e Verwendung von Lehmmört Herſtellung t

mauerwerk und —99 — — ich Ent f˖
niſt iums des Innern vom 9 1899 Nr l tig

rboten , da dieſes Material wegen ſeiner geringen Bindekraft den

ff Gel ˖ die durch ihren Zweck gebotene Feſtigke ·

Die 6 ht Wol
Holzbearbeitungsanſtalter

innerha lb
nicht οσ

ſteht , iſt in Ert vägung zu ziehen
und 116 P. ⸗St. ⸗G. ⸗B. , des § 3 der
Ziff . 8 R. ⸗St . ⸗G. ⸗B. aus fe

zuführen oder wenigſte
Verbeſſerungen zum Z

ſei Hierbei w
B Haffon

ſchaffenheit
8

91—Nr. 2
und § 120a der Gewerbeordnung

Wegen der Pulvermaga zine8. November 1893 , Geſ.- u. B. ⸗O

lichen Gründen die
18 Herſtellung gewif

zwecke geni igenden Schutzes gegen Feuersge
d außer

der Umfaffungswände desſelben namentlich
Feuerungseinri

und in gleicher Weiſe auf die Sicherheit der
auf diejenige der Umgebung Bedacht zu nehmen

tern vom 13. November 1886
200 Vgl. auch die Bemerkung zu § 18 dieſer Verordnung

Miniſteriums des

Einrichtung dermalen be—
nicht in Anwendung der §§ 30

Land . ⸗Bau⸗V. ⸗O. u nd des § 368
it

ſer

der Lage des Wohnraumes

jtung und des

9

§ 28 - 34 der§ V. ⸗O. vom
S. 146 .



Allgemeine Be

Selbſtbeſtand

§ 5. Jedes Gebäude

meinſchaftliche Mauern

R3f
anderen

in der Weiſe

ledem nachbarlichen
beſondere

uckes auf nachbarlie
wirken kann

25

2 — Anwendung

Kein Gebäude

jeder Bauende
ſondere tſt derjenige,
chbarlichen Gebäude

der4
1187 1usSmahregeln die etwe

—39 . des

lauer zur
ꝛehn

5 6.

äude dürfen !

gefährden

—

S
ſind Gewölbe

Seite ausübende Bauteile

Fundaments in e gebra aht oderbeſ hadigt

Die Wohnungen müſſen Luft und
lichen Maße haben . “ )

An Wohr igebäuden
nung nicht abweichende

müßſſen mindeſtens e

zwiſchen gelegtem Boder

November 1896
bewilligung iſt nach § 25 Ziff . 39

Wohnungs —
den Kellerwohr

leineren An - und
vom Bezirksamt

Juni 1874
Gef

Juni 1888
15. Juni 1894

Taxe von 5 —50 Mark

( Geſ . ⸗Bl. 1895 Seite 408) neben der
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brund
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htet ,
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der
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ſten

om

Bauvorſchriften

ſteinen oder Mauerwerk in einer Höhe von mindeſtens 4,5 di

angebracht werden .

Wohnungen gänzlich unter der Erde und in Kellertiefe

anzulegen , iſt nicht, in Souterrains (bloß zum Teil unter

der Erde gelegenen Räumen ) nur dann zu geſtatten , wenn

dieſelben vollkommen trocken ſind , und die Wohnungen aus —

reichend Luft⸗ und Lichtzutritt erhalten .

Abtrittgruben

btrittgruben müſſen eine hinreichende Tiefe er⸗

t

A

halte ledeckt , waſſerdicht und wie auch die Düngerſtätten

ſo e richtet ſein daß die Jauche nicht nach der Straße

f r in e oder Brunnengruben dringen kann . “ )

88 angelegt werden , daß im

258
eines Feuerlöſch - und Rettungs⸗

iſtalten der gegeben iſt , und entſprechende

Zugängllichke

Brandmauerr

§ 9 ( in der durch Verordnuug vom 18 . April 1872 ,

V. ⸗O. ⸗Bl . Seite 227 , feſtgeſtellten Faſſung ) . “ )

8
5

ndmauer wird nur eine durch eine Feuers

in ihrem Materials ) wie in ihrer Stabilität nicht

Beitere Vorſchriften enthalten S§S 1 und 2 der V. - O. vom

27 1874 , in der Faſſung der V. ⸗O. vom 10 Novembeer 1896

weiter u
4

ruckt .Geſ . ⸗Bl. Seite 443) . Die Verordnung iſt
2) Die Landesbauordnung ſtellt ſtillſchweigend zip auf ,

daß bei enger Bauweiſe (d. h. wenn Haus an Haus gerei ht wird )

Giebel nicht nach der Straße , ſondern nach den Nacchbarrhäuſern

tet werden ſollen , um eben der Ausbreitung des Feuers

hbarhäuſer
*

weugen . Reicht der Bauherr Baupläne
ein dieſem Prinzip nicht entſprechen , ſo wird die Baupolizei⸗

behörde Beranlaffung⸗ nehmen, anzuordnen ,
—9 das Gebäude herum

zudrehen ſei, eventuell ſtatt des Satteldaches ein Pultdach aufzu⸗
R.führen

Die Verwendung von Schwemmſteinen zur Aufführung von

Brandmauern iſt unzuläſſig , die Verwendung von Hohlſteinen ſelbſt⸗

verſtändlich dann , wenn die Offnungen quer durch die Mauer hin⸗

durchgehen , dagegen von Vorteil , wenn die Hohlzüge parallel zur

Flucht der Brandmauer gelegt werden . Erlaß des Miniſteriums

des Innern vom 27. Juni 1889 Nr . 16144



26 Allgemeine Bauvorſchriften

gefährdete , der Weiterverbreitung des Feuers ein Ziel etzende ſo
Wand angeſehen , welche das Gebäude bis unter die D je
deckung ! ) ohne Unterbrechung durchſetzt oder abſchließt

Die Stärke der Brandmauer muß den nach ihrer Höhe 6
und der Beſchaffenheit des Materials für die Solidität des d
Bauwerks ſich ergebenden Erforderniſſen entſprechen il

Dieſelbe ſoll bei Gebäuden von mittlerer Tiefe bi ei
14 m und von einer Stockhöhe bis 4n einſchließlich de 2
Gebälks im Minimum betragen : d

1. Bruchſteingemäuer : n
bei einſtöckigen Gebäuden 45 Centimeter ; n
bei zweiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 50 Centi
meter , im oberen Stock und Giebel 45 Centimete

1C. bei dreiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 60 Centi u
meter , im zweiten Stock 50 Centimeter , im dritter 1
Stock und Giebel 45 Centimeter ;

d. bei vierſtöckigen Gebäuden in den beiden untere 8
Stockwerken 60 Centimeter den k ö e
und Giebel wie bei Buchſtabe !

Backſteingemäuer ;
A. bei Gebäuden 1 Backſteinlänge
b. bei zweiſtöckig

Backſteinlänge , im

ſteinlänge ;
C. bei dreiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 2 Back

ſteinlängen , im zweiten Stock 1¼ Backſt iläng
im dritten Stock und Giebel 1 Backſtein

d. bei vierſtöckigen Gebäuden in den bei tere
Stockwerken 2 Backſteinlängen , in den beiden oberen
und Giebel wie bei Buchſtabe

Die Fundamente ſind entſprechend ſtärke —
Bei Gebäuden , welche die angenommene Höhe un

überſchreiten , müſſen die Brandma Uern eine verhältnis
Verſtärkung erhalten .

Offnungen in Brandmauern ſind oberhalb
ebälks gar nicht , im Ubrigen nur ausnahmsweiſeAu 2

8

) D. h. bis zum Firſt .



ſonderer Erlaubnis der Baupolizeibehör

8 mit eiſernen Läden verſehen ſein

in der durch Verordnung vom 4. Aug . 1887n
foſtgeſetzten Faſſuneſtgeſetzten Faſſunge5A82— G 2 1Geſ . ⸗ u. V

dürfen bei zwei- und mehrſtöckigen Gebäuden nur mi

ihren Enden bis auf 6 em von der Mitte der Brandmauer

bei einſtöckigen Bauten , deren Brandmauern nur

dick aus Backſteinen hergeſtellt find , aber weder in

mit ihren Enden aufgelegt
rfen nicht in die 2

eingelegt
25 em

die Brandmauer eingelegt , n

werden 2) . Kaminlichtungen ?

mauer eingreiſen

it il Bran
Mal 1on

sgeführten
es müſſen Sandſteinplatſchichten aus

oder Walzeiſenl verwendet werden .
ndnEs iſt

1 ＋e

Breite von mindeſte
den beigeſchloſſenen

edenen Mögl

der Gebälke in Brandmauern noch beſonde
3) Dieſe Vorſchrift findet nicht bloß

auch auf Ventilationskamine Anwendr
1 1

des Innern vom 18. Juli 189

ſondern

iniſteriums
191
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§ 14 . Umfaſſungswände mit Holz zu bekleiden oderde
N ＋ 7 5 802adet der Vorſchriften des

eine Grundfläche von höchſtens
84 53 m im iſchließlich des Daches eine

Hi von 5 n
0 0 S Ir an LAtft 92. bei Schoppen , Luftt cker be Holz - und anderen

ns an einer Seite offen ſind
n hohen Neben - , Garten

gebäuden und ähnlichen Baulichkeiten ,
ſofern dieſe Bauten keine Feuerung enthalten und

mindeſtens um die Hälfte ihrer Höhe von anderen
durch eine maſſive Wand nicht geſchützten Bauten oder
von der Nachbargrenze

3. bei Gebäuden , die zu

Remiſen , welche mindeſte

0 anderen
vorübergehenden Zwecken auf beſchränkte Zeit errichtet
werden ;

4. bei einzelnen unbedeutenden B Schindel —
verkleidungen , welche zur Ausſck mückung von Ge —
bäuden dienen ;

5. mit beſonderer Erlaubnis der Baupolizeibehörde ! ) in
Fällen , in welchen nach der Lage des Gebäudes eine
Feuersgefahr nicht zu befürchten iſt

Dächer .
15 . Alle Dächer müſſen mit einem feuerſicheren Ma

terial gedeckt ſein . ?)

22

) Zuſtändig iſt das Bezirksamt : § 49 Ziff . 1 dieſer Verordnu g) Dieſer Vorſchrift wird nur durch Verwendung von Ziegeln ,
Schiefer , Metall oder Holzzement entſprochen . Dachpappe , Nsphalt⸗
filz, Teerpappe , das ſog . Antielementum und ähnliche Stoffe können
nicht als feuerſichere Materialien betrachtet werden . Da dieſe Stoffe
aber auch nicht wie die Holzſchindeln und das Stroh als fe
fährliche Materialien anzuſehen ſind und nach der Anſicht de
Baudirektion bei Gebäuden , die im Brandfall leicht und raſch wegbeſchafft werden können , namentlich bei freiſtehenden Gebäuden
(Schuppen, Stallungen, Werkſtätten , Remiſen , Fabrikgebäuden , Lager⸗
häuſern ) , unter Umſtänden auch bei kleinen Hintergebäuden , vonWohnhäuſern ohne Gefahr als Dachbedeckungsmaterialien Anwendung

4

Ossse



84

nur Gartenhäuschen und ähnliche

zu vorübergehenden Zwecken auf

Gebäude

§ 16. Das Aus8f üällen des leeren Raumes zwiſchen der

und dem darüberliegenden Fußboden mit endzünd —

lichen Gegenſtänden iſt verboten .

Offnungen .

§ 17 . Alle Tür⸗ und Lichtöffnungen an den Außen

ſeiten der Gebäude , insbeſondere alle Dachöffnungen , müſſen

mit Türen , Läden , Fenſtern oder ſonſti rſchlüſſen ver

Treppen

§ 18. Jn allen G welche zu zahlreichen Ver

ſan n beſtimmt ſi müſſen die Zugänge mit unver

T reppen und „Borſluren in ſolcher Größe und

verſehen ſein , daß die Entleerung raſch vor ſich

wir uns auf den Antrag
5 iß ſolche n Fällen in wämter zu ermäächtigen lchen

Verhältniſſe feuerpolizeiliche Bedenken ni
Ei altung der Vorſchrift des § 15 Abf .

l zur Anwendung von
pe, Antielementum u. dergl . als Dachbedeckungs⸗

izeiliche Erlaubnieeinge wird . Erlaß des Mini⸗

Innern vom 15. Januar 186 tr. 744

Erlaß des M0 s Innern vom 23. September

1887 Nr. 18866 : Beſonderer W iſt darauf zu legen , daß Ver

ſamm lungs⸗ und Vergnügur me, welche eine große Zahl von

ſchen faſſen , ſich möglichſt ſchnell entleeren können ;
äß Ausgänge in ausreic chender Zahl , von genügender Breite

kmäß iger Lage ſowie , wenn jene Räume ſich nicht zu ebener

finden Treppen in genügender Zahl von ausreichender Breite
mit angemeſſener Steigung vorhanden ſe Es ſollen ferner

ttüren im unteren ( Erd- ) Geſchoß dirett ins Freie führen

ä he Türen , ſowohl die äußeren als diejenigen inneren
Türen , welche zu den betreffenden Räumen gehören oder von den
Beſuchern beim Verlaſſen derſelben paſſiert werden müſſen , nach

außen aufſchlagen . Die Ausgänge und Treppen ſollen eine ſolche

Lage haben , daß die Entleerung des Lokals möglichſt leicht erfolgen

kannn, auch beim Vorhandenſein mehrerer Ausgänge und Treppen das
Publikum dieſelben unwillkürlich und in entſprechender Weiſe benützt .



BauvorſchrifAllgemeine

Ebenſo ſind in Gebäuden , in welchen bef

gefährliche Gewerbe betrieben werden , wenn ſie

Außerdem iſt für die Feuerſicherheit hier

lang , daß die Heizungs - und Beleuchtu
und zweckmäßiger Beſchaffenheit ſind
löſchvorrichtungen geſorgt iſt.

Wegen der Kirchen bauten ſind die ſtaa
Bai

—0 örden übereinſtimmend mit einer Weiſur
Erlaß desMiniſte riums des Innern vom 31. Januar
— e folgende ſind :

Für Kirchen muß die Breite , Lage und ſonſtige Anordr
der zugehörigen Ausgänge , Flure und Treppen ſo gewählten
daß eine ſchnelle und ſichere Entleerung möglich iſt .

B. Bei Feſtſtellung der Abmeſſungen und der Zahl der Au

gänge , Flure und Treppen iſt
0

Perſonenzahl in Rechn

zu ſtellen , welche bei Berückſichtigung der Grundrißgeſtaltung
der Benutzungsart des Gebäudes auf jene Verkehrsmittel
wieſen iſt .

Nebenausgänge und Nebentreppen , welche von den Beſucherr
der betreffenden Gebäude bezw . Räume nicht leicht aufgefunden
werden können , müſſen bei der Berechnung außer Betracht bleiber

Für alle bei der Entleerung von Kirchen in Betracht k

menden Ausgänge , Flure und Treppen ſfind mindeſtens
Breitenmaße anzunehmen

1. 70 em Breite für je 100 Perſonen bis zu einer Geſamtzahl
von 500 ,

2. weitere 50 em Breite für je 100 Perſonen mehr in den Grenzen
von 500 bis 1000 ,

3. weitere 30 em Breite für je 100 Perſonen mehr, ſobald die
Zahl 1000 überſchritten wird .

Demnach würde beiſpielsweiſe die Geſamtbreite der für die Ent
leerung in Betracht kommenden Ausgänge , Flure und Treppe
tragen müſſen bei einer Geſammtzahl :

von 400 Perſonen 4 2,80
5 890 7 0,70 ,

**
0,50 5,00

51200 5. 0,70E5 0,50PEC2 . 0,80 6,60ů „
Für Wendeltreppen ſind die Wter 1. , 2. und 38. genannten

Maße. um 30 PCt . zu erhöhen .
Die geringſte Breite der Flure darf nicht unter 250 m und

diejenige der Treppen nicht unter 1,30 m betragen ; nur für die zu
den Kirchenemporen führenden *3 iſt ausnahmsweiſe eine Ein⸗

ſchränkung der Breite bis auf 0,90 m zuläſſig .
Die aus obiger Berech hnung f ſich ergebenden Maße müſſen ſtets

im Lichten —und war bei den Treppen zwiſchen den Handläufern
vorhanden ſein . Letztere ſind auf beiden Seiten der Treppen anzu —
ordnen und entweder über die Podeſte ohne Unterbrechung fortzu —

*

ο

—

722



reppen un

ſichere Entleerung der

1 u, L 8

erte Ausgänge angeordnet rder Das Gleiche gilt f

Undeleg 1 f dieſe angewieſenen Z U

Die Ausgänge und Trepp
zen ſo zu verteilen , daß
Segenſtrömungen vermieden

mzu entleerenden Räu

Ausgänge der jzäuſer müſſen ittelbar
ttlung von anſchli den, ausreichend geräumigen

8 Freie führen .
Alle i n und äußeren Türen , welche für die ſck

iume in Betracht kommen

§ 4 dieſer Verordnung .
izeiliche Vorſchriften
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on Blech ode uß
öiſon hahen Noyſot Of ſgollon au in 75 17eiſen hab Verfetzbar folle nuf einer feuerſicher l

eaei inn 2 UIiönPlöitganzen Plaäalkle Iehe Del ye 1 Bz von der lall

im Lichten 1,5 dm hock tfer d von unten leicht
rds 1 EAn 7 4

beſicht t könne
Pöoi foſſ wof R N f 9 1

U 1 * 1 0 1 11 8 U K 111 5 1
Jr 77Ofenplatte II Uber Feuerraun oder de

1

e herzuſtellen
geringem Zwiſchenraum für ei

Aufmauerung als Erſatz derſelben in einer
3 Centimeter von D5 ˖
eiſerne Platte iſ 6
lierenden Luftſch renM



3,6 dm von nicht verOfenröhren müſſen mindeſte

putztem Holze entfernt ſein . Wenn ſie durch Wände geleitet
verd müff Holzwerk 1,5 dm entfernt bleiben

und auf dieſe Breit t Backſteinen in Lehm ummauert

werden .

Bei der Leitunc urch eine Dielenwand iſt die Ofen⸗

röhre mit einer
2

cheibe von 4,5 dm Durchmeſſer zu

umgeben , und ſind die Dielen auf wenigſtens 3,9 dm

weit neiden .

Durch nicht leicht zug iche Räume geführte Ofen —

müſſen in einem von Stein gemauerten Kanale liegen

Ofen von Zentralheizungen

82 Ofen zur Heizung mit erwärmter Luft , heißem
ampf dürfen nur auf gemauerten Fundamenten

alb eines mit maſſiven Mauern umſchloſſenen Raumes
—

werden . Die Leitung der erwärmten Luft aus der

ziff . 1 dieſer Verordnung .
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Heizkammer iſt nur in R v. r vo
anderen feuerfeſten Stoffen , welche von allem Holzwert ent 8

fernt bleiben müſſen ,

— 1
H0

3
§S 24. Alle Räume mit off 0 eſchloff H

* 1 Dock 8 N
feuerungen müf in rh'
und dürfen keine Tür de 6 Ställ

ſonſtige mit leicht en dliche St efüllte

enthalten

8 25.
e ach 1 2

3 di überragende 8 uer i aſſive Untermaue

von mindeſtens 1,5 d in einer B

1 K ( Pl Itte B l

gbe k U

Plattenbel eg

ffener Feuerung iſt

0 1uo0 eafer61 8
mit weitem Kamine welch Her

überragen , aus

Steinen , Metall )

eines Kranzes vo feſt 8

zerne Stangen dem bra

werden . Soll der Kr z ge f

der ?
zorſprung über den Herd mindeſtens 3,6 dm bet
Bei großen Feuerungen darf kein Kranz von

wendet Verbelt
Rauchkammern . “ )

§ 26 . Rauchkammern ſollen von fe Bauſt

ausgeführt werden und in der Regel eiſerne oder auf der

) Rauchkammern und Rauchkaſten ſind nicht
oder als Beſtandteile der Kamine , ſondern e

in bau⸗ beziehungsweiſe feuerpoli zeilicher
Umwandungen derſelben müſſen , um als

zu können , eine Minimalſtärke von 9 em beſitzen;
dürfen zur Ausführung derſelben überhaupt nicht verwendet werden
Erlaß Miniſteriums des Innern vom 4. März 1882 Nr . 3548/9

Rauchkammern von Eiſenblech entſprechen der Vorſchrift des
nicht . Erlaß Miniſteriums des Innern vom 28. Mai 1880 Nr. 8011



§S 27 Die 1 der Backöfen müſſen

deſt bei mindeſtens 2 Backſtein —
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ſein und dürfen nur an den A

werden . U

Uber den edeſſen ſind Rauck .
von Stein oder ie nicht f 6

Träger geſetzt werden dürfen . “ ) 8
9

ſcho 6 1 65

8 3 Aſck
ö

8 ＋ ⏑ 1 L11 1 1 1 17 1 1 10 1 n
nicht auf Gebälk oder nahe bei Holzwänd angelegt werde 5

und müſſen von feuerſicheren Stoff fgeführt
U t

ſolchen geſchloſſen oder bedeckt ſein 1

Kan

§ 31. Kamine ſind i gut nten Back-⸗ od

Uber richt Bäckereie
die unten a V. ⸗O 9. Juni 1 8 8

1900 S.

2) Vgl. Erlaß des Miniſteriums des J
1892 Nr . 3442

In manchen Gegenden ſi K

weite und Höhe vorhanden , daß dieſelb K

fegerleitern nicht be wer ‚ weshalb innerhe
Kamine Holzbengel r Leitern e we
Es kann keinem Zweif daß Einrich L31

leten Art, ſchon weil f ht

dürfen . Müſſen in weiten ! R t

Aufſtellen der
Reenl

itern ar r
nungsmäßige Rei Kan
wie dies auch L

da zur Auffüh L
nur feuerfeſtes Mal eria
gutachtlichen Außezerung mpf

daß in dieſen Fällen
Eiſenſtangen und zwardie in der Kamii wandun üff 8 f

da es ſich zugleich um den gen Gef
handelt , auf Grund des
werden und es ſind bei ge pflichtigen Baut
entſprechende Auflagen kür A jewe §5S 52 un
der Landesbauordnung vorgeſe hriehene 31 ˖
ein Bedürfnis hierzu 1 de K
vorliegt . Hinſich tlich
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§ 33 . ) Kaminwangen8889 . fer icht be
ſtehenden Kaminen eine größere Stärke nötig fällt be
weiten Kaminen und wo dieſe ſi i maſſi
Mauern befinden , 9 wo letztere freiſt E2
ſtark ſein .

Wo Kamine durch zugängliche R
führt werden , ſollen ſie ! 1,2 dm ſtarke Wang
haben , wo ſie durch Gebälk ge darf Wẽ̃
ſtärke nicht unter 1,2 dim betra und muß über
Holzwerk mit in Lehm geſtellten Z egeln ahrt werd

Kamine , welche durch Gelaſſe zur Aufbewahrung leicht
entzündlicher Gegenſtände find i
von 4,5 dim mit einem Latt .
Zwiſchen weite höchſtens
Höhe zu umgeben , ſo daß

§ 34 . Weite Kamine Boeen
Seite derſelben von Grund aus unterſtü k
angebracht werden , ihre Unterlage muß
Gebaͤlk auf Eiſen gewölbt werden . E

allein aufgeführten Vorf
Zweck, bei dieſen S
Einmauern von B ndichtigk 31d. h. den Verband erb i gek Kan f

die Bedenken wegen ſchlechlern Her ind ſobal
mehrere Kamine neben einand rfür den Steinverband in einer 8
von 255425 em nicht nötig reknäheren Erläuterung 4 Tafe ln i Beſchr f
laſſen , von denen ein Abdruck auf Tafel 4 —8 wieder ſt

Die Verordnung 8
1872, die Handhabung der 8

Seite 227
§ 33 der Verordnung w

ändert , daß die nd Kam
Normalziegelformat entſpreche fe f˖Die Vorſchrift in Abſ . 2 iſt gebietender , nicht (n nGebrauche des Wortes „ſollen “ geſchloſſ könnt lof

lehrender Natur . Erl . Min . d. Inn . vom 12. 3
Die Vorſchrift iſt geſöſtrnder nichdes Wortes „f ſb 1

Natur . Erlaf
Nr 3671
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igenNA n

ſte 1. 5 7,5 dm in ſenkrechter Richtur

nack dm 1 ten vom Holzwerk entfernt ſeir

8 2 R Gar 7 8 . N
8 2 Ldan Je

1 0 *

˖ azu
f

n fN ——

N 8 1
e Beſ Oe C ü

1 R 1 1
werde veit ˖ höht werden köonnen

8 K 8 erbrennöſen 1

N 1 1 I ndo 0
Feuerunge V deſtens e

lär lt 0 bunden , v

werk 3
fernt Klapz ;

von Drahtgit n

1 11uc FN ron 111 ory 67
8 40 N fg Kamine dürfen nicht verputzt

grden
werden , bevor ſie durch den Kaminfeger unterſucht worden

ſo daß ſie

nicht über Dach fü unten durch

eine 1,5 dm ſtarke Vermauerung zu

§ 41 . Die Vorſc i der 88 19 —40 können auch

hinſichtlich bereits beſtehender Gebäulichkeiten und Einrick

tungen bei den gemäß § 114 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetz⸗

buches zu erlaſſenden feuerpolizeilichen Anordnungen An —

wendung finden .

Nach Erlaß des Miniſterir 7. Februar

1881 Nr hat eine ſolche yht nur bei voll⸗

ſtändiger Neuaufführung , ſond nuch bei n Ausbeſſerungen
und teilweiſen Er ' rungen der Kamine unter Dach , d. h. von

der Dachſchre bwärts gerechnet , ſtattzufinden , wogegen ſolche bei

Ausbeſſeru d te Erneuerungen der Kamine über

Dach nicht erforderlich iſt. Vergl . §S 55b ( früher § 51 Abſ . 3) in der

durch die Verordnung vom 21. März 1888 erweiterten Faſſung .



chen V ihren f A
licher ſind ſe Geſick

und es wird f B veder Erlaſſung ſolcher Vorſchriften riſt, der Eiſenbahnverwaltung Gelegenh ir AußeruErl . des Miniſteriums des Innern vom 1. März 18) Die unter Ziffer 1 —22 aufgeführten Punkte erſch 8nicht , auf welches ſich die örtl lichen Bar
§ 116 P. ⸗St . - ⸗G. ⸗B zieht wohl

ezug auf das durch dieſelben zunicht aber auch für die örtlichen
zu treffenden weiteren Beſtimmun gen finden nur darin ihr0 3 8 *notwendige Begrenzung , daß ſie nicht mit den Geſetzes r allgmeinen Verordnungsvorſchriften im Wid erſpruch ſtehen , und daf

überhaupt rechtferti
nichts im Wege , daß die örtlibeſtimmte Straße beſtimmt , es dürfe da 1chloſſener Linie oder nur dreiſtöckig gebaut werden Erlaß diſteriums des Innern vom 23. Juli 1887 Nr . 1912 .

ſich durch das öffentliche Intereſſe
Infolge deſſen ſteht z. B.
ordnung für eine

1



ſowie

nwaſſer

t Abz
2 Vorſchriften der 88 10 , 11

i der Bauordnung näher zu bezeichnenden
Arten Gebäuden , welche wegen ihrer Beſtim

mung zu einem Betriebe , zur Ver —

arbeitung oder Aufbewahrung leicht brennbarer Stoffe
1 beſonders feuergefährlich erſcheinen , auch bei einem

Abſtan 1350 der mehr von Nachbargebäuden

zrandmauern errichtet werden ;
Seiten - oder

Hintergebände
der eben bezeichneten

gehörigen Haupt - oder Vorder —

mdmauern abgeſchloſſen werden

8 r 83 Erhl g de Brandmauer über die n
tgpons 5 achfföächſtoßende höchſte Dachfläche ;
ihor 8 umon do8S S 8 Hoi4. über die Anwend des Steinbaues bei allen Um

faſſungswänden . Ausgenommen hiervon bleiben jeden —

ng, deren Höhe bis zum Dach —

rſteigt , wenn ſie von Fachwerk

nach §S 14 eine Wandbekleidung von

dürfen ;

5. über die zur Verhütung von Feuersgefahr dienende

Vorkehr bei Errichtung der Scheidewände , Decken , Fuß —

böden innerhalb der Gebäude
6. über die Art der äußeren Wand - und Dachbedeckung ,

über die Beſchaffenheit der aus den Dächern hervor⸗
tretenden Bauteile , insbeſondere über das Verbot von

Holzwerk an Wänden und Dächern ;
7. über die Herſtellung feuerſicherer Treppen in Gebäuden

von einer gewiſſen Ausdehnung ;

1) Siehe oben unter 1 —Ortsſtraßengeſetz nebſt Vollzugsver⸗
ordnung — S. z3 ff .
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Allgemeine Bauvorſchriften

oder Neubauten an der Straße , die Einzäunung der
an derſelben gelegenen Bauſtätten , über die im Intereſſe
des Verkehrs und der Nachbarn gebotene Beſchränku
bei Vornahme einzelner Bauarbeiten ;

20 , über die zur Abwendung von Gefahren für Perſt
und fremdes Eigentum nötigen Sicherheitsmaßregeln
bei Aufſtellung und baulicher Erhaltung von Bauge
rüſten oder Schaubühnen ;

21 . über die Bezeichnung der für gewiſſe Gewerbsanlagen
gar nicht oder nur unter gewiſſen Beſchränkungen od

vorzugsweiſe beſtimmten Ortsteile ; “)
8 9 0 1 1 1417 122. über die Befreiung der letztgenannten Ortsteile

der örtlichen Bauordnung

§ 43. In den vom Miniſterium des Innern zu be

zeichnenden Gemeinden der höheren und rauheren Gebirgs
gegenden können durch die örtliche Bauordnung die Vor
ſchriften der § § 10 , 11 über die Verpflichtung zur
Herſtellung von Brandmauern , des §S 13 über die Her

ſtellung der Außenwände von Fachwerk , des §S 14 über die H

bekleidung der Umfaſſungswandungen , des §S 15 über d

Einrichtung der Dächer außer Kraft geſetzt werden

Jedenfalls müſſen bei Strohdächern über den Eingängen
Ziegelſtreifen m Breite angebracht und , wo dies wegen
der Beſchaffenheit des Dachſtuhles nicht möglich iſt , das
Stroh von der Dachtraufe bis zum Firſt in Zwiſchenräumen
von höchſtens 1,2 m und in einer Breite von wenigſtens
3 . 6 m mit ſtarkem Eiſendraht auf den Dachlatten befeſtigt ,
und die Verbindung der Dachlatten mit den Sparren durck

Vorſchriften

) Vgl . § 23 Abſ. 3 der Gewerbeordnung in der Faſſung
ichsgeſetzes vom 30. Juni 1900 ( R. ⸗G. ⸗Bl. 1900 Seite 321) in Ver

ig mit Art . 3 des bad. Einführungsgeſetzes zur Gewerbe
ung vom 21 . Dez. 1871 Geſ. ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . S. 423. NunnS.ordn

kann auch durch ortspolizeiliche Vorſchrift ( örtliche Bauord
nung ) (nich ir durch Ortsſtatut ) beſtimmt werden , daß Anlagen
der in § 16 der Gewerbeordnung beſtimmten Art in einzelnen Ortsteiler
gar nicht oder nur unter beſonderen Beſchränkungen zugelaſſen ſind , wie
dies bisher ſchon der Fall war hinſichtlich ſonſtiger Anlagen , welche ge
eignet ſind , die Nachbarſchaft durch Rauch , Ruß , Geruch oder Lärm zu
beläſtigen , ( vergl . insbeſondere § § 24 und 27 der Gewerbeordnung
[ Erlaß Miniſteriums des Innern vom 6. Februar 1903 Nr . 4669

Schluſſer , bau- und feuerpolizeiliche Vorſchriften 4
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Klammern in der Art bewerk

ſtelligt werden , daß bei einem Brande das brennende Stroh

nicht in Maſſe von dem Dach herabfällt und den Ein⸗ und

Ausgang unmöglich macht . Bei Schindeldächern müſſen die

Schindeln mit breitköpfigen eiſernen Nägeln befeſtigt werden .

Stroh - und Schindeldächer müſſen bei dem Austritt

der Kamine aus der Dachfläche ringsum auf einer

von
Ziegeln oder anderem feuer

ſicheren Material eingedeckt werden . “ )

IV. 3) Von der Zuſtändigkeit der Behörden und

dem Verfahren in Bauſachen .

§ 44 . Die örtliche Baupolizei wird in den Stadt⸗ und

Landgemeinden , mit Ausnahme der Städte mit ſtaat

licher Verwaltung der Ortspolizei - ) , vom Bürger

meiſter unter Mitwirkung von 1bis 2 Mitgliedern des

Gemeinderats gehandhabt .
Dem Gemeinderat bleibt

daß außerdem ein Sachverſtändiger aus

ſtarke eiſerne Nägel ! ) oder

Breite

mindeſtens 10,5 dm mit

vorbehalten , zu beſchließen

der Zahl der Bau

techniker zugezogen werden ſolle .
des

Die genannten Perſonen bilden unter dem Vorſitz

Bürgermeiſters die Ortsbaukommiſſion .

§ 45. Die Ortsbaukommiſſion hat

1. die einzelnen Bauge

zu prüfen
2. genaue Aufſicht darüber zu führen ,

oder Umbau vor Erteilung der dazu erfor

nehmigung und vor der erforderlichen Feſtſtellung

ziehungsweiſe Abſteckung

veränderung oder Hauptausbeſſerung vor

der erforderlichen Anzeige begonnen wird ,

Verordnungsblatt ſteht irrtümlich „ Riegel

1892 Nr . 6450 .
n in Gebäuden mit Stro

ſuche (§S 51 ) und Bauanzeigen ( § 55

derlichen Ge

) Berichtigt ( im

durch Erlaß vom 15. März

2) Die Anlage von ruſſiſchen Kamine

oder Schindeldächern iſt nicht zu geſtatten.
des Innern vom 14. Juli 1887 Nr . 13 666 .

Abſchnitt IVin der Faſſung der Verordnun

( Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt S. 201 . )
Pforzheim ,

) Zur Zeit Heidelberg , Mannheim , Karlsruhe ,

Raſtatt , Baden , Feiburg und Konſtanz .

550

und über etwaige Anſtände ſich zu äußern ,

daß kein Neu - , An⸗

be⸗

der Bauflucht und keine Haupt

Erſtattung

h⸗

Erlaß des Miniſteriums

g vom 21 . März 1888

0

ku

he
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rtums
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rzheim ,
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auch weiterhin bezüglich der zur Ausführung kommenden
Bauten darüber zu wachen , daß die allgemeinen bau

polizeilichen Vo ien und die beſonders getroffenen
baupolizeilichen Anordnungen befolgt werden ,

4. Entwürfe für die örtlichen Bauvorſchriften vorzubereiten .

§ 46 . Die Mitglieder der Ortsbaukommif
ſion ſind verpflichtet , alle Verſtöße gegen baupolizeiliche
Vorſchriften oder baupolizeiliche Anordnungen , welche ſie bei
ſtattfindenden Bauausführungen wahrnehmen , oder welche
ihnen ſonſt zur Kenntnis kommen , alsbald der Ortspolize
behörde anzuzeigen

Die gleiche Anzeigepflicht liegt den Mitgliedern der
Ortsbaukommiſſion ob hinſichtlich der von ihnen wahrge —
nommenen oder ſonſt in Erfahrung gebrachten Vernach —

läſſigungen der bei der Ausführung von Bauarbeiten zur
Abwendung von Gefahren für Perſonen und fremdes Eigen —
tum nötigen Sicherheitsmaßregeln .

§ 47 . Die Ortspolizeibehörde erläßt , geeig
netenfalls nach Beratung in die Ortsbaukommiſſion , die zur
Aufrechterhaltung der baupolizeilichen Vorſchriften erforder —

n Anordnungen ; ſie hat insbeſondere die Fortſetzung
vorſchriftswidriger Bauausführungen zu unterſagen und die

zur Abſtellung von Verſtößen gegen die baupolizeilichen Vor —
ſchriften dienlichen Anweiſungen zu erteilen .

Wird dieſen Anordnungen keine Folge geleiſtet , oder
Einſprache gegen ſie erhoben , ſo iſt dem Bezirksamte Anzeige
behufs weiterer Verfügung zu machen .

Die Beſtrafung baupolizeilicher übertretungen erfolgt
nach W gabe der für die Verfolgung von Übertretungen
geltenden allgemeinen Bübnmguche .Enkſteht daraus , daß bei der Leitung oder Ausführung
eines Baues den allgemein anerkannten Regeln der Bau
kunſt zuwidergehandelt wird , Gefahr für andere , ſo iſt ſtraf —
gerichtliche Verfolgung nach § 330 des Reichsſtrafgeſetzbuches
herbei 18325

§ 48 . Das Bezirksamt führt die Aufſicht über die
baupoli zeiliche Tätigkeit der Ortspolizeibehörden und Orts —

4*
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baukommiſſionen , ſowie die Oberaufſicht über die im rk

ſtattfindenden Bauausführungen .

Zur ſtändigen Beratung und Unterſtützung des Be

zirksamts in Baupoliz eiſachen iſt in jedem Amtsbezirke ei

5 geeigneter Sachverſtändiger ( Bezirksbaukontrolleur )
z

beſtellen

Derſelbe wird vom Bezirks amt nach Benehmen mit der

Bezirksbauinſpektion und nach Anhörung des Bezirksrats
1

widerruflicher Weiſe ernannt 8

Bei Bauten , welche der Bezirksbaukontrolleur ſelbſt

nimmt , oder bei welchen dieſer Sachverſtändige als Pl

fertiger , Bauleiter oder Übernehmer von Bauarbeiten

teiligt iſt , darf derſelbe vom Bezirksamt nicht zur
N

wirkur ng beigezogen werden

Für dieſe oder für ſonſtige Fälle der Verhinderung d

Bezirksbaukontrolleurs iſt nach Maßgal on Abſatz 2

ſtändiger Stellvertreter desſelben zu b ſtell
Wenn beſondere Gründe s nötig oder emef

erſcheinen laſſen , können für einen Amtsbezirk zwei B

baukontrolleure mit
3ꝗ

Teilu Bezirks 8

als gegenſeitige Stellvertreter ernann n

Die Vergütung W4 )e dem Bezi kontrolleu
5

dem Stellvertreter für ihre Dienſtleiſtungen zukomn n

durch Beſchluß des Bezirksrats geregelt . Bei dem Bett

der Vergütung ſoll die Art und Be ung ſowie der Ur

fang der Bauausführung neben der Eutfernung des Ort

der Di vom Wohnorte des Sachverſtändigen und

der Dauer der Dienſtleiſtung Berückſichtigung find 0

§ 49. Dem Bezirksamt bleibt ausſchließlich vorbehalte

1. Die Erteilung der Baugenehmigung , ſoweit eine

erforderlich iſt, und der Erlaubnis zu den in den

Abſatz 6, 14 Ziffer 5, 22 Abſatz 1 erwähnten Bau

ausführungen ;
2. die Anordnung einer zwangsweiſen Beſeitigung baupoli

zeiwidriger Zuſtände ( § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs )
3. die Erlaſſung der zur Ergänzung der allgemeinen

polizeilichen Vorſchriften nötigen Anordnungen

und 12) ;
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4. 1) die Feſtſtellung der Bauflucht in den Fällen des Art

Abſatz 2 und d Art . 111 , die polizeiliche Anordnung
zemäß [ Art . 8Sa] ?s æ und die Erlaſſung des Verbotes nach

Art. 8 bJ3 des Ortsſtraßengeſetzes vom 20 . Februar 1868
der unterm 26 Inni 1890 bekannt gegebenen Zu —

enſtellung .
Geeitgnetenfalls ſind außer der Erklärung des Bezirks

ukontrolleurs Gutachten der des Ge⸗
neinderats , des Bezirksarztes ( vgl . § 16 Abſatz 3 der Ver —

rdnung vom 27. Juni 1874 ) 8 Fabrikinſpektors “ )

vaff 1 A Iſt 1896 Gef Ur4 R —

22 L ſe S. 12

Jetzt Art. 9 id 10 des Ortsſtraßengeſetzes (S. 6

§ zur Gewerbeordnung in der
N om 29. Sept . 1900 lautet :

1 I briken und We rkſtätten .
Fabrik zu erbau oder weſentliche b che Ande
Fabrik vorzunehmen Nhat das Bezirksamt

8 zum Zweck 0
nehmigung oder Bauanzeige

ll Geuehmigung bezw. vor
Beginn 8 Baues der Fabrikinſpektion zur Außerung darüber mit⸗

t˖ e beabſichtigten Einrichtungen den nach §8 120à bis
r Gewerbeord g an Gewerbeunternehmer zum Schutz

Lel Geſundheit d Sittlichkeit der Arbeiter zu ſtellenden
Anforderungen entſpreck he Auf n dieſer Hinſicht
1 find

en ſind

eabſichtigten Einrichtungen
der Maſchinen und Kraft

rneuerungen und Staub —

idheit
eſondere hinſi

lſtä tte in Frage ſte ht,
nicht bloß vor⸗

3 der Gewerbe —
elementare Kraft bewegte

zur Verwendung kommen

zum Vollzug der Gewerbeo
es ſich um die jtung oder um ei

offenen Verkaufsſtellen ( Laden- , Arb
Lagerr handelt , falls dabei der Schutz von Leben Geſundhei

der Arbeiter oder Handlungsgehülfen in Frage
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der Bezirksbauinſpektion und der Waſſer - und Straßenbau f

inſpektion zu erheben . 2
2 8

Außerdem iſt das Bezirksamt befugt , jederzeit im

einzelnen Falle die Handhabung der Baupolizei ſelbſt aus —
9

zuüben
f

§ 50. Der Bezirksrat entſcheidet Beſchwerden und

Einſprachen gegen baupolizeiliche Verfügungen und Anord —

nungen des Bezirksamts , ſowie ſolche Fälle 8 letzteres
der Wichtigkeit der Sache oder des vorausſichtlichen Wider
2 4
ſpruchs der Beteiligten wegen ihm vorlegt .

0 0
Die Beſchwerde - und Einſprachefriſt beträgt 14 Tage 8

5 8
von Eröffnung der bezirksamtlichen Verfügung an gerechnet

) Der Bezirksrat iſt ferner zuſtändig zur Erteilung

Nach icht bezüglich der Einhaltung der vorgeſchriebenen Ent

Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 18. Oktober 188

Nr . 22008 :

Gemäß 5 137 (jetzt § 141 ) der Vollzug g E

werbeordnung ſind dem Großh . Fabrikinſpe
für die Fabriken und ähnliche Anlagen jer

der baupolizeilichen Genehmigung zur Prüf 5I

gleicher Weiſe hat es ſich als wünſchenswert erwi 51

Fabrikinſpektor vor Erteilung der baupolizeilichen
von ſolchen Bauten Kenntnis gegeben werde
Genoſſenſchaften oder Bauunternehmer zu d

wollen , um darin einer größeren Anza V

wohnungen zu ſchaffen , bezw. um ſie an d

häuſer käuflich abzulaſſen . Unter Bezugn ahm N

1—
Landesbauordnung in der Faſſung der Verordr

1888 beauftragen wir die Großh . Bezirksämter , d p

artige Arbeiterwohnungen jeweils vor Erteilung fi
Genehmigung dem Großh Fabrikinſpektor zur Ei n
ſenden ; ſofern ſie nach den ihm zu Gebote ſtehe 5

bei der Durchſicht der Pläne Erinnerungen ins D

heitlicher Hinſicht ergeben , wird der Großh be 10

Rückgabe der Pläne ſeine Außerungen beifüg f pr.
raſche Erledigung Sorge tragen . Außerdem

g
B1 be

Bezirksämtern auf, gemäß obiger Verordnungsvorſchrift un 8 10 al
Abſ . 3 der V. ⸗O. vom 27. Juni 1874 über die Plane derartiger
einer größeren Anzahl von Arbeitern dienender Wohngebäude auck de
den Großh . Bezirksarzt zu hören . §

) Abſ . 3 neu zugefügt durch Verordnung vom 4. Auguſt 1890 A

( Geſ. ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl. S. 518) .
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fernung baulicher Anlagen von öffentlichen Wegen Art . 31

Abſ . 4 des Straßengeſetzes vom 14. Juni 1884 ) und von

der Eiſenbahn ( Art . 16 Abſ . 3 des Ortsſtraßengeſetzes vom

20 . Febr . 18682 ) , in letzteren Fällen nach vorgängigem

Benehmen mit der Generaldirektion der Großh . Staats —

eiſenbahnen , welcher auch der Rekurs an das Miniſterium

des Innern zuſteht
§ 51 . Abgeſehen von den Fällen , in welchen geſetz —

liche Vorſchriften ( Forſtgeſetz § 57 und folgende , Geſetz
ar 1868 Artikel 11 , 15, 163) , Straßenvom 20 . Febru

geſetz §S 31, Waſſergeſetz Artikel 865 ) , Gewerbeordnung

§ 16 uſw . s ) die Ausführung von Bauten an eine beſondere

Erlaubnis mußs )

keu - , An- und Umbau )zu der

von und ſonſtigen Gebäuden mit lerung

von und Werkſtätten

ner von Bauten , welche zum Aufenthalt größerer
Menſc henmengen dienen beſtimmt ſind , und

ſolchen Gebäuden

Tiefe 24 Meter oder mehr beträgt

19 derenohne Feuerur

lrt . 26 des Ortsſtraßengeſetzes
Art. 27 desOrtsſtraßengeſetz

rt. 22 27 des Ortsſtraßene 15ff
die b kte Beſtimmungen des
vom Juni 1899

des Miniſteriums des Innern vom 23. Dezember 1890

Die §§ 24 und 25 der Gewerbeordnung , ſowie

polizeilichen Beſtimmungen über die Anle3
finden auf die Dampf - Desinfektionsapp keine
wendung , ſoweit ſie den in §S 22 Ziffer 1 —3 des Reichsgeſetzes 1
5. Auguſt d. J . erwähnten Einrichtungen beizuzählen ſind.
Dagegen iſt bei Aufſtellung eines ſtationären Apparates in einen
neu herzuſtellenden Gebäude nach § S51 der Bauverordnung bau

polizeiliche Genehmigung einzuholen und bei Aufſtellung in einem
beſtehenden Gebäude die in §S 55 der Verordnung vorgeſehene Bau⸗
anzeige zu erſtatten .

J. Das Miniſterium des Innern hat wiederholt ausgeſprochen ,
daß die allgemeinen baupolizeilichen Vorſchriften und insbeſondere
§ 51 und folgende der Bauverordnung auch auf Staatsgebäude

Anwendung finden . Erlaſſe vom 16. Januar 1873 Nr. 868, und
20. Juli 1876 Nr . 10392 . Nur für Bauten der Eiſenbahnverwal
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ſowie zu der mit einer Veränderung des Grundplans

verbundenen Aufführung neuer Stockwerke oder eines

Knieſtocks in den bezeichneten Gebäuden

baupolizeiliche Genehmigung eingeholt werden

Zu dieſem Behufe hat der Bauherr ein ſchriftliches

2 eſuch mit einer Außerung der Ortsbaukommi iſſion ( 8 45

Ziffer 1) durck Vermittlung der Ortspoli 8
dem Be

zirksamt vorzuleg Di Geſuch ſind folgende Pläne

ppelter Fert beizuſchließen

1. ein erforderlichenfa — von einem Geometer ge —

fertigter Situationsplan , welcher der Bauplaßz
mit

den auf demſelben etwa vorhandenen Gebäuden

die angrenzenden Gebäude und Grundſtücke unter

zabe der Eigentumsgrenzen und der Namen der Eige

die auf dem Bauplatz 5
Rante. Brunnenſchachte

gen, ferner die vorbeiführen

ihrer Breite , ſowie der beſtehenden ode

ſicht genommenen Bauflucht , endlich auch die beab

ſichtigte Bauherſtellung einſchließlich

Gruben und ähnlichen Anlagen unterſcheidbar bezeichnet ;

tung die Anwendung ſpeziell der §§S 50 und 51 (jetzt 51 und 55

auf ſolche Bauten beſchränkt werde n, welche ſich ll Ort

ſchaften oder in der Nähe von Nachbargebäuden befinder Erlaß

des Miniſteriums des Innern vom 5. Dezember 1870 Nr 15874

und vom 25
1793

— 1877 Nr. 1621
Auch bei militärfiskaliſchen Gebä

hier hat—— eine de
, als der betreffende Bau a

übhrt , namentlich mit Veing auf die Baufluch

anlagen , die Feuerſicherheit der Umgebung uſw
bezüglich dieſer Gebäude die landesgeſetzlich rg
kontrolle bezw . Baureviſion , ſowie die ſanitätspe
ſeitens der Zivilbehörden zu unterbleiben , unb
Letzter etwa wahrgenommene Mängel zur Kenn
verw zu bringen und deren Abſtellung in Anr

Dagegen bleibt den Zivilverwaltungsbehörden die zu

ichtigung ) Deventuell zum Ei — — im Benehmen mit den
Mili türbehörden in allen Fällen vorbehalten , wo gemeinſa

richtungen, wie Kanäle zur Ableitung des Abwaffers Waſſer⸗ und

zen in Frage ſtehen , oder wo Mißſtände in Militärge —
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2. ein Grundriß des Kellergeſchoſſes mit Angabe der etwa

vorhandenen gemeinſchaftlichen Mauern , deren Teilung
durch die Grenzlinie anzudeuten iſt ;

z. die Grundriſſe ſämtlicher Stockwerke , in welchen die

Richtung der Balken eingezeichnet iſt , unter Angabe
der Beſtimmung der Räume und Bezeichnung der

Feuerungsanlagen ;
4. ein vollſtändiger Querdurchſchnitt mit Angabe der

Schnittlinie , auf welcher er genommen iſt ;
5. die Anſichten ſämtlicher Facçaden

Außergew

ſind durch

ſtändig zu

hnliche Bauten , f e Konſtr
75 huung1dere Detailzeichnung 1d 2

0 einen hteiligen Einfluß auf die 5
Feuerſicherheit äußern und die Fürſorge der
doch hat auch in dieſen Beziehungen der Zutritt zu militäriſchen
Anſtalten ſeitens der der Zivilverwaltung nur nach vor
gängiger Verſtändigung

d etreffenden ' orſtandes
erfolgen . Erlaß des M

riums d 26. Ax
1889 Nr. 8064

Nach Erlaß Großh . Miniſteri
1901 Nr. 19043 kann bei der Prüfung
7

des In ern 5OIi
ſtatiſchen Be e

ür Eiſenkonſtruktionen bis auf Weitere ˖
Für S deeif Flußeiſen kann allgemein eine Be
anſpruchur Zug Druck von 875 Kg für das gen
zugelaſſenen hts d zen zu erinnern , daß
dieſe Zah hnet zuſammengeſetzter
Konſtruktions tterträger , Dachſtühle ꝛc. 2

if 1000 kg
die ſtatiſchen Berechni

deren Unterſtützungen
Vorlagen , ſoweit dies
Belaſtungsnachweiſe aufgeſtellt r

wichte der Decken jeweils auf Gr tri
ſtizzen mit eingeſchrie n Maßen und Materialangabe

Verkehrslaſten je nach der Zweckbe
ber Räume entſpr zewählt werden

on Deckenkonſtruktion
bei den baupolizeilichen

durchführbar iſtim —4

derart , daß die E
ſtrid von Kor

berechnet und für die
ſtimmung
Als Verkehrslaſten ſind anz

1. Für Wohnräume . . R 200 —-250 kg pro qn
2. Für Schulräume . . 250 —300
3. Für Tanzſäle 350 —400
4. Für Heuboden 3 400 —500
5. Für Kaufmannsſpeicher und Lager —

räume 500 —- 850
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gründen . Auch ſonſt können , wenn dies zur Prüfung und

Beurteilung eines Bauvorhabens erforderlich erſcheint , wei —

tere Zeichnungen , ſchriftliche Erläuterungen , Feſtigkeitsberech

nungen uſw . verlangt werden .

Bei Umbauten müſſen die Bauzeichnungen den be

ſtehenden und den künftigen Zuſtand deutlich und durch ver —

ſchiedene Farben kenntlich machen . Die neuen Bauher —

ſtellungen ſind mit roter , beſtehende Baulichkeiten aber , ſoweit

ſie eine Anderung nicht erfahren , mit ſchwarzer , und ſoweit

ſie beſeitigt werden ſollen , mit gelber Farbe zu bezeichnen.
Endlich iſt bei Vorlage des Baugeſuchs —nötigenfalls

unter Anſchluß des Nivellements — anzugeben , in we058
Weiſe das zu errichtende oder umzubauende Gebäude ent —

wäſſert werden ſoll .

Der Situationsplan iſt im Maßſtab von 1 : 500 , die

Bauzeichnungen ſind in ſolchem von mindeſtens 1 : 100 aus⸗

zuführen . Auf ſämtlichen Plänen und Zeichnungen iſt der

Maßſtab anzugeben ; die Hauptabmeſſungen ſind auf de

ſelben einzutragen .
Die Pläne , zu welchen gutes Material zu verwenden

iſt , haben Bauherr und Planfertiger mit ihrer Unterſchrift

und mit Datum zu verſehen ; beide ſind für die Richtigkeit

der Vorlagen verantwortlich . Wenigſtens ein Exemplar der

Pläne iſt in einem zur Vereinigung mit den Akten geeig

neten Formate ( in Blättern oder in Heften von 33 em

Höhe und 21 em Breite ) vorzulegen .
Bei Einreichung des Baugeſuches hat der Bauherr zu —

gleich diejenige Perſönlichkeit zu bezeichnen , welcher die ver

6. Für Salzſpeicher . 600 kg pro qn
7. Für Werkſtätten und Fabriken mit

leichten Maſchinen . . 300 —500
8. Desgleichen mit ſchweren Maſchinen 600 - 800
9. Für Menſchengedränge 400

10. Für Treppen . . 400 —
* 5

In ſtreitigen Fällen iſt bei Betriebsbelaf tungen in Fabrikge —
bänden das Gutachten der Fabrikinſpektion nfen⸗

Bei Befolgung dieſer Grundſätze wird das Amt auf eine ſorg⸗
fältige und genaue Aufſtellung und Prüfung der ſtatiſchen Berech

nungen und auf ſtrenge und richtige Reviſion ſeitens der Baukontrolle
ſein beſouderes Augenmerk richten .

den⸗

—
—

—2—2

2222.—

—
2
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antwortliche Leitung des Baues übertragen wird Tritt

während des Baues ein Wechſel in der Perſor

leiters ein, ſo iſt hievon dem Bezirksamt di

der COrtspolizeibehörde Anzeige zu machen

§ 521 ) Das Bezirksamt hat die vorgelegten Plä

unter Beizug des Bezirksbaukontrolleurs , welcher nötigenfalls
nach Anordnung des Amts die Bauſtelle beſichtigen wird ,

zu prüfen , auch , ſoweit es das öffentliche Intereſſe erfordert ,

die in § 49 Abſatz 2 bezeichneten Behörden über das Bau —

geſuch zu hören und die nötig fallenden Anderungen oder

Ergänzungen uord

des Bau —Bal

ch Vermittlung

Von der erteilten Baugenehmigung und den daran ge —

knüpften Auflagen iſt die Ortspolizeibehörde durch Zuſendung
zweier e ſcheids unter Anſchluß einer

Fertigung der mit entſpreche Vermerk zu verſehenden

Pläne zu benachrichtigen . ? ) Die eine Ausfertigung des Be

1) Bei der Prüfung ndbe
ſchädigter Gebäude

unterziehen
im Weſen , Beſt
ſondere E

geſetzes in

ederaufbau bra

noch be
des Gebäudefeuerverſicherungs5¹ rſiche1

ung der Bekanntmacht ing vom 10. September
1902, Geſ. - Bl. 1902 Seite 330 er Vollz . ⸗V. ⸗O. vom 30. Dez .
1902, GHeſ.-Bl. 1903 rlich iſt

Der Erlaß des Innern vom 25 . November
1889 ſchreibt vor

Im Intereſſe der gehörigen 8. FA 1Uhrung der §8 93 und 84
der Landesbauverordnung und insbeſondere zur Sicherung der pü
lichen Erfüllung der aus dieſen Vorſchriften

f
gebenden Anzei 6

verpflichtungen der Bauherren und Bauleiter erſcheint es geboten
daß in den nach §S 52 ergehenden Baugenehmigungsbeſcheiden

den Fall nicht rechtzeitiger Erſtattung oder gänzlicher Un
der hiernach wegen des Beginns der Bauausführung und behr
Vornahme der geordneten Baureviſionen erforderli Anzeigen
den dazu Verpflichteten Eeldſtrafe in beſtimmt zu chnendem
Betrage auf Grund des § 31 des P. ⸗St . ⸗G. ⸗B. ausdrücklich ange —
droht werde .

Das Gleiche hat zu geſchehen , wenn bei Erledigung einer Bau —

anzeige die Vornahme einer Baureviſion gemäß § 55a Abſatz 4
der Verordnung vorbehalten , bezw . angeo et wird und demzufolge
auch hier einer bezüglichen Anzeige - Verpflichtung vom Bauherrn 20
noch zu genügen iſt .

jeweils dieſe Verpflichtungen beſonders angeführt und zugleich für
1erlaſſuerlaſſun

dn
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ſcheids iſt ſamt den Planfertigungen dem Bauherrn gegen

Beſcheinigung durch die Ortspolizeibehörde zu behändigen ,
die andere Ausfertigung dient der Ortspolizeibehörde und

miſſion zum weiteren Gebrauche nach Maßgabe

der §8§8 45 Ziffer 3, 46 und 47

§ 53. Späteſtens mit dem Beginn
MoI 8. 7 9

8 1 A ſatz L erwäl 2
9 — * Iden Bauherrn oder im Falle ſe

Verhinderung durch den

Anzeige zu erſtatte
§ 54. Jeder genehmigungspflichtig ſicht⸗

lich ſeiner plan - und vorſchriftsmäßigen rung min

deſtens einer zweimaligen beſonderen Prüfut 1 ( Bar
reviſion ) an Ort und S durch den Bezirksbaukontroll

zu unterziehen

Die erſte hat ſtattzufin ſobald Bar
bis auf Sockel llt, d Bau
unter Dach 9

d D Kaminn k1 das
f

vor Beginn der d äußererDach geführt iſt

Verputzarbeiten . “)

1 Gen
durch örtliche ſt

ronzeigepfli klich B
angezeigt werder 5 N
zeigen aus di V. ⸗O Maß
gabe des U
auf die entſpreche Anzeig cht des B bezw. B eiters
unter Beifügr 1 klick veiſen

Zur Vermeidung ſchäftes u 8 ſick pfel
daß die Amter ſich Befck Betreff der

hmigungs - und 1 ym
eſſen bereit halten .

) Es kommt 10 d5 ten Ba
die Ab̃e orta Angriff tiſt

iſter rI

von jenü nit

Aoum beauf tragt Irtspolize behörd Ib
1— Befundber wird Eine Beſi

tigung, 3 den nur dann ar
wenn

9 eboten erſcheinen
tem



egen

igen ,
und

gabe

rung

igen
örde

icht⸗

ren

U

zinn

Naß

ters
ſen

Der

er Prüfung , welche f Eingang der Anz

tunlichſt raſch ſtattzufinden hat , müſſen dem Baukontroll

gäng nd ſt acht U

beſcheid und ſämtli azu g n

Bauherrn oder Bauleiter vor

Über d f Baukontrol d weſe

Ak „
1 6 de V v KK 1* He

ſick ſüuſtänd raphon de Rgnicht aglshald

70 14 Bauken der zu treffe
n 1 Ve Anzeige Bez irksamt zu

machen ; erſcheint ein ſofortiges Einſck dringend ge

boten , ſo iſt ſolche ei der Or eibehörde (§S 47 )

veranlafſ

Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , ſofern es nach B

ſch ffenl ˖ des el ten Falles zel
à

f noch für weitere Abſchnitt 8

Bareßt fichk te
ickl ra Abſ ſes 8

Fe rksämter mit Erlaß des Miniſt
4. Auguſt 1890 Nr. 14679 ermächtigt , bei

dem Umbau i Back- und Waſchhäuſern
bes beſtimmt iſt
iHBrennereihäusch

zum häuslichen Gebrauche beſtimmt int
halb geſchloſſener Ortste oder

emeſſener Entfernung von ſonſtigen
ornahme bezw . Anordnung einer Baureviſion

bei Prüfung desBauvorhabe unbedenk⸗
lich erſe s Erfordernis der Einholu izeilicher Ge —

nehmigung bleibt aufrechterhalten ; auch
i

arauf zu achten , daß
die Ausführung durch dieO — überwacht und nach
Erfordern gelegentlich rksbaukontrolleur Ein
ſicht genommen wird oder 50 durch den damit be⸗
trauten Sachverſtändigen eine in

bzuſeh
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die in Abſatz 2 bezeichneten die Vornahme einer Baureviſion

vorzuſehen .
Auch kann in der örtlichen Bauordnur

weiterer Baureviſionen allgemein vorgeſch
Das Bezirksamt hat den rechtzeitigen und

ꝗ5

chgemäße en
ſchriebenen Baureviſionen zu WWer

1 von einzelnen Hauptver
änderungen ! ) und Hauptausbeſſerungen an beſtehen

den Bauten der in § 51 bezeichneten Art , insbeſondere
bei der Neuaufführung , Verſetzung oder Beſeitigung

von Umfaſſungsmauern , Tragmauern , Tragbalken , Durch

zügen oder Gewölben ,

bei der Neuaufführung eines oder mehrerer Stockwerke
oder eines Knieſtocks , ſofern der Grundplan unverändert
bleibt ,

bei der ines neuen oder bei Anderung
eines beſtehenden D

bei Erneuerung oder beim Unterfange n der Fundamente
bei Veränderung der Länge oder Breite des Gebäudes

an Straßen oder öffentlichen Ple ätzen
bei baulicher Anderung der Fac

öffentlichen Plätzen ,
beim Anbau von Balkonen , Altanen , Erkern , Gängen

und Galerien und

bei Anlegung neuer und bei N zung oder Anderung
beſtehender Feuer rſtätten , 32 es ſich nicht lediglich
um das Setzen von Ofen und Herden zu häuslichem Ge —
brauche an beſtehenden Kaminen handelt ,

muß , ſofern nicht gemäß § 51 beſondere Erlaubnis oder

baupoliz eiliche Genehmigung zu erwirken iſt , ſpäteſtens
14 Tage vor Beginn der Ausfüh rung vom Bauherrn eine

aden an Straßen und

1) Die Einrichtung hydrauliſcher Perſonen⸗ oder Speiſeaufzüge
fällt nicht unter § 51, es iſt alſo keine Bauanzeige , auch keine Bau⸗
genehmigung Dagegen gibt § 108 Ziff . 5 P. ⸗St . ⸗G. ⸗B.
den Polizeibehörden die Mittel an die Hand , das Erforderliche 5es durch allgemeine Vorſchrift , ſei es im einzelnen Falle , anz
ordnen . Als Sachverſtändiger iſt jeweils der Großh . Fabrikiapektor
beizuziehen . des Miniſteriums des Innern vom 29. Januar
1889 Nr . 172

—

R
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genaue ſchriftliche Anzeige und Beſchreibung des Bauvor —

habens unter Bezeichnung des ausführenden Bautechnikers ,

ſowie unter Anſchluß der zur Erläuterung nötigen Pläne

bei der Ortspolizeibehörde eingereicht werden .

Die Beſtimmungen in § 51 hinſichtlich des Inhalts

und der Beſchaffenheit der Pläne finden hier gleichfalls ent

ſprechende Anwendung .

§ 55a . Die Ortspolizeibehörde ſtellt auf Verlangen

eine Beſcheinigung über die geſchehene Bauanzeige aus und

legt die letztere ſamt Beſchreibung und dazu gehörigen Plänen

mit gutfindender Außerung der Ortsbaukommiſſion alsbald

dem Bezirksamt vor .

Das Bezirksamt nimmt auf Einkommen der Vorlage
ſofort eine Prüfung des Bauvorhabens , nötigenfalls unter

Zuzug des Bezirksbaukontrolleurs , vor . Ergibt ſich hiebei ,

daß die Bauausführung nicht oder nur unter Bedingungen

zuzulaſſen ſei , ſo iſt hiernach — längſtens binnen 14 Tagen
ſeit Einreichung der Bauanzeige bei der Ortspolizeibehörde
—bezirksamtliche Verfügung zu treffen , und ſolche dem

Bauherrn gegen Beſcheinigung zu eröffnen .

Walten gegen die Bauausführung keine Bedenken ob ,

ſo iſt hierüber amtliche Vormerkung zu machen ; eine be

ſondere Eröffnung an den Bauherrn findet in dieſem Falle
nicht ſtatt .

Bei Erledigung von Bauanzeigen kann vom Bezirksamt
im einzelnen Falle auch die Vornahme einer Baureviſion
an Ort und Stelle durch den Bezirksbaukontrolleur vorbe —

halten werden . Die Vorſchriften in Abſatz 3 —6 und 9

des § 54 finden bezüglich einer ſolchen Baureviſion ebenfalls

entſprechende Anwendung .
55 b. Bei Errichtung neuer Kamine , ſowie bei Aus⸗

beſſerung oder teilweiſer Erneuerung der Kamine unter Dach

(d. h. von der Dachſchräge abwärts gerechnet ) iſt von der

Vollendung des Baues , aber vor der Verputzung , Anzeige
bei der Ortspolizeibehörde zu machen , welche ſofort den Ka —

minfeger zur Vornahme der voegeſchriebenen Unterſuchung
§ 40 ) auffordert .
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ſowie bhinſichtlich13 Sicher cheit der

Berührt ein Bauvorhaben die

Ortspolizeibehörde nach Einkunft

8 552 . N 10bargren3
oder der Bauanzeige die Nachbarn in Kenntnieetwaige Einſprachen

können , und weitere Verhandlung be iehrungsweiſe Entſcheidung
verlangt wird , dem Bezirksamt vorz zulegen .

Das Bez
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während N65ſprachen

ſoweit ſie nicht beigelegt werden
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zur.rSiteſtelnng der iachbarten Grundſtuck⸗
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ohne daß
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Abſ . 1) handelt , auch die beteiligten Nachbarn zu

die betreffende n Erklärungen der Vorlage an das Bezirksamt

anzuſchließen . “
§ 55f . Wird von der erteilten Baugenehmigung binnen

Jahresfriſt kein Gebrauch cht , ſe iſ ſie erloſchen

und

Wird in den Fällen des § 55 die Ausführung des
Baues nicht binnen einem Jahre nach Einreichung der An

J Hzeige begonnen , ſo hat der Bauherr
rſpateſtens 14 Tage vor

Beginn der Ausführung die Anz
zu erneuern . Die Orts —

polizeibehörde legt die Anzeige dem Bezirksamt or

Iit Die 8 N Anze unterlaſſe
worden , f Bau 31 5 Erl

des Bezirks Usgef t n

835 Die Vergütung für die Dienſtleiſtungen des

ez ntrolleurs ( § 8 49, 52, 54 , 55a ) iſt , vorbehaltlich
der Beſtimmungen in Abſatz 2, vom Bauherrn ? ) zu leiſten .

Dieſelbe Bezirksamt im einzelnen Baufalle in
dem der rksrätlichen Regelung (§8 48 Abſatz 7) ent

ſprechenden Betrage feſtge nuf di Amtskaſſe
hebung von dem Erſatzvorſchüßlie chen Zahlung und

pflick htigen anger
—8 Gem chluß 1 dtaatsgenehmigung kann

˖ rden die dem Bezirksbaukontrolleur zukom —
mende Vergütung iz oder teilweiſe auf Gemeindekaſſe

übernommen Liegt ein derartiger Beſchluß vor, ſo
wird die Amtskaſſe zur Rückerhel ung der vorſchüßlich be
zahlten

Wermutung
von der Gemeinde angewieſen ; hat die

Vergütung nur 5—
der Gemeindekaſſe zur Laſt zi

8bleiben , f0 iſt derſelben der andere Teil durch den Bauherrn
zu erſetzen

1) Abſ. 3 iſt neu zugefügt durch Verordnung
58

4. Auguſt
1890 (Geſ. ⸗ und V. ⸗O. ⸗Bl . 5 518 ) . Wegen * chung von der
Bauflucht ſiehe oben unter J, Ortsſtraßengeſetzes ?

7.
Abf . 2.

2) Bei deſſen Zahlungsu 955 higkeit von der Gerttche § 59 der
Gemeindeordnung . Derſelben ſte
waltungsgerichtliche Klage zu : §
rechtspflegegeſetzes . Erlaß des
25. September 1891 Nr. 22950 .

Schluſſer , bau- und feue

9
ht

beann
eine ſolche Auflage ver —

4 Abſ . 1 Ziff . 2 des Verwaltungs⸗
Miniſteriums des Innern vom

iliche Vorſchriften 5
4
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51. Die § 8 45 bis 47, § 48 Abſatz 1, 8§8 49
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68 Verordnung , betr . die öffentl . Geſundheit : lichkeit

werk in deren Nähe gehörig verwahrt iſt, ob ſie mit Lehn

gut ausgeſtrichen , ob die Putztürchen vorſchriftsmäßig ge

fertigt und angebracht ſind , ſowie ob dieſelben hinlänglichen

in dieVerſchluß bieten , ob die Feuerröhren nicht zu weit

Lichtöffnungen der Kamine hineinragen , beſonders aber , ol

nicht Ofenröhrenöffnungen m1t
brennbaren Gegenſtänden ver

ſtopft , ſtatt mit Blechka pſel ö der Ziegel oder Backſtein
ſtücken geſchl ptſächlich iſt hierbei das Augen
merk auf jene Teile zu richten , die nach Beendigung
Baues verdeckt ſind und deshalb von der Feuerſchau nicht
mehr beurteilt werden auen

ſſenloſſe

der neuen Kamine

ergeht an den er von der Ortspolizeibehörde ,
cher über den Erfund Anzeige zu erſtatten iſt .

Finden ſich bei dem Augenſchein Mängel vor , ſo iſt

ſpäter eine zweite Beſichtigung vorzunehmen 6
darüber zu erhalten , daß ſie durch die angeordnete Abänd

rung beſeitigt wurden .

2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 27 . Juni 1374 , die Sicherung der öffent⸗

lichen Geſundheit und Reinlichteit betr .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 353

30. Oktober 1894 ( Geſ . - und V. ⸗O. ⸗Bl .
10. November 1896 ( Geſ . und V. A

Faſſun ing .
Auf Grund der § § 87a , 116 des P

Ziffer 10 des R. ⸗St . ⸗G. ⸗B. wird zur Sicherr
lichen Geſundheit und Reinlichkeit verordnet :

8
1. In allen Städten von mindeſtens 1500 Ein

müſſen für jedes zum längeren Aufenthalt von Men
ſchen dienende Gebäude zur Aufnahme der
Exkremente , ſofern dieſe

136 infolge richtung
von Kanälen ſofort entfernt werden können , Gruben !

der durch V. ⸗O. von
und durch V

ite 443) bem

) Zu Ziffer 1—3 vgl . Erlaß des Miniſteriums des Innern
vom 15. Februar 1875 Nr. 2495 :

Der
Anloge von Abtrittgruben , wie der Aufſtellung

führbaren Behältern ſind Kanäle , in denen durch genügende ?



inter Einhaltung der von dem
für den einzelnen Fall zu treffenden An

Tonnen , Fäſſer ver —
wendet werden

5 2. Neue Gruben ſollen außerhalb der Gebäudegrundfläche
3 abſeits der Straße angelegt , von der Grundmauer des38

Gebäudes getrennt und mindeſtens Z im von Brunnen

5 ( Brunnenſtuben , Brunnenſchachten ) und Waſſerleitungen

it
n. Br

ontfernt ſ
ich entfernt ſein

Alle Gruben müſſen möglichſt luftdicht , gedeckt und
mine jederzeit nach allen Seiten derart waſſerdicht hergeſtellt

ſein , daß die Durchſickerun des Inhalts vollſtändig
dert wird . Senkgruben , d. h. Gruben mit durch

161 ſendem 2 dürfen nicht mehr benutzt werden
heit 4. Behufs Herſtellung der nötigen Ausbeſſerungen müſſen

ind die Gruben einer periodiſchen Beſichtigung und Unter —
ſucht unter poli Aufſicht unterzogen werden .

5. Die Gruben müſſen jeweils ſo rechtzeitig entleert
ern iß ein Überfließen des Inhalts nicht zu be
ent⸗ ſt Regen - , Ablaufwaſſer jeder Art , Haus —

haltsabfälle ſolle icht in die Gruben verbracht

Won Außerhall Bri oder Behälter ( Ziffer J dürfenrkt

566 Ot
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geleert werden .

( Faſſung der
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ig, betr . die öffentl . Geſundheit u. Reinlichkeit .

§ 4. ( Abf . 3 in der Faſſung der Verordnung vom
30. Oktober 1894 , Geſ . -u . V. ⸗O. ⸗Bl S. 406 . ) Nur mit

Genehmigung des Bezirksrats dürfen :

1. ungereinigte Knochen , roher Talg , ungegerbte Häute

und andere durch ihre Ausdünſtung die allgemeine
Geſundheit gefährdende Gegenſtände innerhalb der
Ortſchaften

Magazine

werden . “ )

Zwiſchenräume zwiſchen Häuſern , ſog. Winkel , Trauf

gäßchen , dürfen nicht dazu benützt werden , um Haushaltungs
abfälle , Straßenkot , Exkremente und

Stoffe aufzunehmen ; ſie müſſen gegen
ſchloſſen ſein

88

wahrung ſolcher Stoffe ! ) errichtet

4 Raurch ortspol zetliche Vorfe
Schweine - und Geflügelſtällen

nen beſchränkt oder ganz das Halte gel
beſchränkt werden .

§ 5. Waſſer und andere Flüſſigkeiten auf öffent

Straßen und Plätze auslaufen zu laſſ ſt unterſagt . 2
15 aus den Gebäuden muß der Hausbeſitzer in Rinnen

mit feſter Grundfläche in die Straßenrinnen oder Abzugs —

1) Dazu gehören insbeſondere Lager von Lumper Erlaß des
Miniſteri ums des Innern vom 24. Juli 1875 Nr. 11416

n der Schlächtereien vgl . § 3d Verord
16. Juni 1876, Geſ . ⸗ u. VB O. ⸗Bl. S. 18

Bei Geſuchen um Genehmigung zu r r zffer 1

bezeichneten Stoffe bezw rrichtung der in Ziffer 2 ern ˖
anin U nes för

chen Aufrufs Tfahr
wie in der G ordnun hierüber
weite 1h

ſer ) Ve 08dieſe 1516ätlichen Entſchließi
werden

gelegent
den Erhebung

eine öffentl

nachdem Be ˖
m Bi ttſtelle r

4. allen
laſſen

875 Nr . 12685 .

ein Gutacht

läßt
ſprachen geger dasgeben, ſich hierau
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88
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mit
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in Gruben innerhalb der Hofräume darf

rbracht werden . “ )

ekelhafte , der Geſundheit durch ihre Aus —

e Flüſſigkeiten ſollen nicht in die Straßen

unterirdiſch in gut eingerichteten Kanälen

uf andere angemeſſene Weiſe ohne Beläſti —

teiligung der Nachbarn oder der Einwohner

rden

Nähere Anordnungen können durch bezirks - oder orts —

polizeiliche Vorſchriften getroffen werden

ie Ableitung Abwaſſers aus gewerblichen Anlagen
ſe, Bäche, Waſſergräben , Teiche, ſowie die Benützung

des Waſſe in ſol ſſern zu gewerblichen Verrich

tungen kann , wenn dadurch eine die öffentliche Geſundheit

in
lb der Ortſchaften gefährdende Verunreinigung des

8 K K 3Waff ve ht ird, durch den Bezirksrat unterſagt
5

lb der Ortſchaften dürfen menſchliche Exkrement

11 lupt 1 ylüff Bäche w nicht al tet rden

Aus iſe kan e Erlaubnis von de Bezirksrate
teilt wer nit Rückſicht auf Waſſermenge oder

8 rſtändlich nur Anwendung finden

ranſto
Miniſter

5. Febr . 1
Abwaſſer im

von ſog
nehme

ums des Innern vom 20

die Pflaſte
zenden Häuſer au rdert werden .

8 6126 .
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die Schnelligkeit des Abfluſſe

nicht zu befürchten ſind
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nen ſiehe 8S 119 des Polize zeſetzbuch

Nn
jen

3 . Straßenpolizeiordnung vom 12 . Mai 18382 .

Geſet 1 Verord tu zsblatt Seite E
n

91 CLage vo Gegenſtänden auf öffent

lichen Wegen und Plät Es iſt unterſagt , ohne Ge

nehmigung
derzuſt ffentlichen We⸗

* 6 ſt zu

uf laſſe der d der C hmigu feſtgeſetzten Bedingungen

ing uwid deln

1 8 6 B eLe f 1 ( 8

He 7 t iche We Plät 1 Ge gen

bezeichneten Art ff hinlegt 1 n läßt dafür

zu
f daß dieſel ihrend d Dunkelhei id

In beler t ſind 1 V pflichtun egt , 8 erke
0 uurchreiſender 1 ffentlichen Wegen und Plätzen

während t aufgeſtellt ſind , ſowohl dem Leiter
˖ des Fuhrwerk W ei welchem der Reiſende

ſtellt

8 0 vafſ 2 Dez
1884, Geſ. - u. V. ⸗O. ⸗Bl. S. 642. ) ( Schleif zon Gegen

n ſtänden auf Landſtraßen und Kreisſtraßen . ) Es

u iſt unterſagt , auf den Landſtraßen und Kreisſt

fö äume , B

vermoge

v ngreifen

h die zuſtändige Behörde “ )

das nſtände oder einzelner Gattungen

derſel Landſtraßen , Kreisſtraßen oder

1 Stre
ſ

werden , ſofern Benachteiligungen
— 5ei genügender Schneebahn ) infolge



80 Straßenpolizeio

des Schleifens nicht zu befürchten ſin
lichen Verhältniſſen der Land - und

Werden Gegenſtände au

Erteilung der Genehmigung beſonders
den ſind

§7 . ( Schleifen von Geg
wegen . ) Die Beſtimmung

findet auch auf Gemeindewege

Im Übrigen kann das
auf Gemeindewegen durch orts rl
ſchrift unterſagt oder beſchränkt werden

öffentlicher Wegen . ) Es i
Geneh

nhn ng der zuſtändigen Behörde ! )

Zubehörden berührende Arbeiten ? ) vr

zuwiderzuhandeln .

Aufgrabungen und ſonſtigen Arbeiten

oder ſonſtigen Perſonen an dem öff

zuſtehen .

) Wie Anm . ) vorſeits .

damit eine Benützung des Straßenkörpers

ausnahmsweiſe Geſtattung als dringend wü

7

ſtraßen geſchleift , ſo ſind die Vorſichtsmaß
die zur Verhütung von Störungen des

fährdunge der Sicherheit und

digungen des Straßenkörpers allgeme

§ 8. ( Aufgraben und ſonſti

1 1 1
Aufgrabungen und ſonſtige den Straßenk

Bedingungen der in dieſer Hinſicht erteilt

Die Genehmigung iſt auch dann einz

ſtellung und Unterhaltung von Zufahrten
anderen Vorrichtungen geſchehen ſollen , welck

Duldung oder eines in Anſpruch genommene

Insbeſondere iſt zu Leitungen der elektriſchen Kraft

vorhanden iſt , die Genehmigung nach § 8 einzuholen ;
nicht allein die ſtraßenvolizeilichen Intereſſen, f

Schutz der öffentlichen Telegraplkhen⸗ und anlage
Störungen in Rückſicht zu ziehen . Erlaſſe des
Innern vom 11. November 1882 und 19. April

fügu
zu ſ

(5



Ortsſtr

ordnungen

auch dur

iſt aber

inſpektion
das Bezirkse
fügung alsbald von
zu ſetzen .

4

1Bei

0.
chluſſer

nt ) zum Zwecke der etwa

etroffenen Anor

( die Straßenbau —
Kreisbeamte oder

igen weiteren Ver —

dnung in Kenntnis
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Ein früherer Beſitzer des G ks iſt f S

verantwortlich , wenn der Einſt

halb eines Jahres nach der Beendigr Bef

tritt , es ſei denn, daß er während itz
Verkehr erforderliche Sorgfal hat 3¹

terer rch B 2 Ahr

hätte n ü

8 S V J Ei 1
3 f

8 0 Beſitzt Jema f 8 f —

in Ausübung eines Rechtes

Werk , ſo trifft ihn an Stelle des 2 C

die im § 836 beſtimmte Ver tlichk

§ 838 . Wer die Unter G

eines mit einem Grundſtück Werk

Beſitzer übernimn 6 Werk

möge eines ihm 3 5 5

hat , iſt für den durch den 6

Teilen verurſachten Schad 5

wie der Beſitzer

Ihhaltd 8

§ 903 . Der Eigentümer 2
das Geſetz oder Rechte Dritter entg 8
nach Belieben verfahren und And C k

ausſchließen .
Nothilfe

§ 904 . ſt t˖

tigt , die Einwirkur z
wenn die unicdeng

ge värt
Gefahr notwendig und der d zeg
dem aus der Einwirkung itſt

E ismäßig zenti ke
Erſatz des ihm entſtehenden ger

8 § 905 . Das Recht undſtücks
erſtreckt ſich auf den N3n5 und auf

den Erdkörper unter der Oberfläche. Der Eigentümer kann C

jedoch Einwirkungen nicht verbieten , die in ſolcher Höhe oder



Brund —0

rnach1

wirkurEinſſi

ntüm



8 Hat f

Errichtung eines Gebäudes

daß ihm Vorſatz oder grol
hat der Nachbar den Ul

er vor oder

erhoben hat

ſofort nach d

D N ſt d

Für die Höhe der Rente iſt

maßgebend .

8 913

Eigentümer des ?

tümer des ander
D te Ren n 4 LII
8§ 914 Recht

an dem belaſteten Grundſtü
erliſcht mit der Beſeitigung

Das Recht wird nicht
Zum Verzicht auf das R
der Rente durch Vertr

Im Ubrigen find

für eine zu Gunſten des jeweili
ſtücks beſtehende

§ 915 .

daß der ige
tums an dem überbauten
erſetzt , den dieſer Teil
habt hat .
ſtimmen ſich die Recht
nach den

Der Rentenk

zUr

An

Reallaſt gel

Macht er von di

berecht
Rentenpflichtige ihm





zu gleichen en zu tragen , ſofern
SBorBAIA 117 Mu8 8 4ihnen beſtehenden Rechtsverhältniſſe ſich ein Anderes ergibt .

§ 920 ißt ſick ßalle einer Grenzverwir die
richt Brenz itt ſo iſt für die Abgrenzung
der Beſitzſtand maf d. Kann der cht feſtf

1 8 1 1o 8geſtellt wer ſt r Grundſt ch große
Stück der ſtreitigen Fläche zuzuteile

St ieſen Vorſchriften entſprechend
Grenze zu einem Ergebniſſe führt , das mit den

isbefermittelten

Größe der ht über t, iſt die Grenz
ſo zi hen, u s unter Berückſichtigung dieſer Umſtände
der Billigkeit entſprick

§ 921. Werden zwei Grundſtücke durch einen Zwiſchen
raum , Rain , Winkel, einen Graben , eine Mauer , Hecke, Plank

Einrichtu teil Grund
inander geſchiede wir iut 5

der Grundſti cke zur Benutzu rich
tlich berechtigt ſeien , ſofer Bere

nale auf hinweiſen , daß die Einrichtung einem der
Nachbarn allein gehört .

§ 922 . Sind die Nachbarn zur Benutzung einer der
im 8§8 921 bezeichneten Einrichtungen gemeinſchaftlich berech
tigt , ſo kann jeder ſie zu dem Zwecke , der ſick us ihrer
Beſchaffenheit ergibt t benützen , als nicht die Mit —
benutzung des andern beeinträchtigt wird . Die Unterhaltungs
koſten ſind von den Nachbarn zu gleichen 1trage
Solange einer der Nachbarn an dem Fortbef der Ei
richtung ein Intereſſe hat , darf ſie nicht Zuſtin
mung beſeitigt oder geändert werden . jen be
ſtimmt ſich das Recht erhältnis zwiſchen den Nachbarn nach

iber die Gemeinſchaft



rgebei U iterliegen

Wird eine bewegliche Se lit einem Grund —
verbunden , daß ſie weſentlicher Beſtandteil

wird , ſo erſtreckt ſich das Eigentum an dem
auf dieſe Sache

ibarkeit ſteht es ich, wenn die Trennung

Sack mit unverhältnis

itung oder ! dung erheblich geringer
des Stoff Verarbeitung gilt auch

geichne ＋ Fravieren oderzeichnen 6 01 Oder



des Eigentun SMit dem Erwerbe

erlöſchen die an dem Stoffe beſtehend ReckRocht

8 951 . Wer info ge der Vorſchriften d § 8 946

950 einen Rechtsverluſt erleidet , kann von demjenige 3¹

deſſen Gunſten

Geld nach den Ve 6

rechtfertigten B ſtell

des frül ren Zuſte

Die Vorſchri Schade

erſatze wegen unerlaubter Handlunge Vor

über den Erſatz von Verwendungen Re

Wegnahme einer Einrichtung bleiben unberührt Ii

Fällen der § § 946 , 947 iſt die Wegt iahme nach den für das

Wegnahmere cht des Beſitzers ge E d Eigentüme

tenden Vorſchriften auch dar idie Ve

nicht von dem Beſitzer der Hauptſache bewirkten iſt

Anſpruch wegen Eigentumsſt
( Ne gatorienklage )

§ 1004 . Wird das Eigentum in anderer Weiſe

durch Entziehung oder Vorenthaltung des Beſitze

tigt , ſo kann d er Eigentümer von dem Störer die Beſeitigung

der Beeinträchtigung verlangen . Sind weitere Beeinträck ˖

tigungen zu beſorgen , ſo kann der Eigentümer auf Unter

laſſung klagen .
Anſpruch iſt ausgeſchloſſen , wenn der Eigentümer

ildung verpflichtet iſt .

D

zur D

Erbbaurecht .

§ 1012 . Ein Grundſtück kann in der Weiſe belaſtet wer

den , daß demjenigen , zu deſſen Gunſten die Belaf
das erliche und vererbliche Recht zuſteht , oder 1
der Oberfläche des Grundſtücks ein Bauwerk zu haben ( Erl
baurecht,.

§ 1013 . Das Erbbaurecht kann auf die
eines für das Bauwerk nicht erforderlichen Teiles
ſtücks erſtreckt werden , wenn ſie fur die Benutzung des Bau
werkes Vorteil bietet .

) Dieſes Rechtsinſtitut war dem badiſchen Landrecht fremd



8

eine Anla

werden

zu unterhal

erfordert



der Anlage zu, ſo kann beſtimmt werden , daß der Berechtigte
die Anlage zu unterhalten hat , ſoweit es für das Benützungs —
recht des Eigentümers erforderlich iſt .

Auf eine ſolche Unterhaltungspflicht finden die Vorſchriften

über die Reallaſten entſprechende Anwendung .

§ 1022 . Beſteht die Grunddienſtbarkeit in dem Rechte ,

auf einer baulichen Anlage des belaſteten Grundſtücks eine

bauliche Anlage zu halten , ſo hat , wenn nicht ein Anderes

beſtimmt iſt , der Eigentümer des belaſteten Grundſtücks ſeine

Anlage zu unterhalten , ſoweit das Intereſſe des Berechtigten

es erfordert . Die Vorſchrift des §S 1021 Abſ . 2 gilt auch
für dieſe Unterhaltungspflicht .

§ 1023 . Beſchränkt ſich die jeweilige Ausübung einer
Grunddienſtbarkeit auf einen Teil des belaſteten Grundſtücks ,
ſo kann der Eigentümer die Verlegung der Ausübung auf

ine andere, für den Berechtigten ebenſo geeign
52 wenn die Ausübung an der bisherigen Stelle für ihn

beſonders beſchwerlich iſt ; die Koſten der Verlegung hat er

zu tragen und vorzuſchießen . Dies gilt auch dann , wenn der
Teil des Grundſtücks , auf den ſich die Ausübung beſchränkt ,

durch Rechtsgeſchäft beſtimmt iſt .

Das Recht auf die Verlegung kann nicht durch Rechts —

geſch äft ausgeſchloſſen oder beſchränkt werden

§ 1024 . Trifft eine Grunddienſtbarkeit mit einer anderen
Grunddienſtbarkeit oder einem ſonſtigen Nutzungsrecht an dem
Grundſtücke dergeſtalt zuſammen , daß die Rechte neben
einander nicht oder nicht vollſtändig ausgeübt werden können ,
und haben die Rechte gleichen Rang , ſo kann jeder Berech —

tigte eine den Intereſſen aller Berechtigten nach billigem Er
meſſen entſprechende Regelung der Ausübung verlangen

§ 1025 . Wird das Grundſtück des i geteilt ,
ſo beſteht die Grunddienſtbarkeit für die einzelnen Teile fort ,
die Ausübung iſt jedoch im Zweifel nur in der Weiſe zuläſſig ,
daß ſie für den Eigentümer des belaſteten Grundſtücks nicht be —

8

Stelle ver⸗

22

ſchwerlicher wird . Gereicht die
Teile zum Vort

§S 1026 . Wi

werden , wenn die A

Dienſtbarkeit nur einem der
„ ſo erliſcht ſie für die übrigen Teile
rd das belaſtete Grundſtück geteilt , ſo
usübung der Grunddienſtbarkeit auf einen

—



Beſtimmungen

beſtimmten Teil des belaſteten Grundſtücks iſt

Teile , welche außerhalb des Bereichs der lieg

＋von der Dienſtbarkeit

§S 1027 . Wird eine Grunddienſtbarkeit

ſo ſtehen dem Berechtigten die im § 1004 beſtimmten
Po 415Rechte 3

§ 1028 . Iſt auf dem — Grundſtück eine Anlage ,

durch welche die Grunddienſtbarkeit beeintrt ächtigt wird , errichtet

worden , ſo unterliegt der Anſpruch des Berechtigten auf Be

ſeitigung der Beeinträchtigung der Verjährung , auch m

die Dienſtbarkeit im Grundbuck tragen iſt. Mit de
Verjährung des Anſpruchs erliſcht die Dienſtbark d

Beſtand der Anlage mit ihr in h ſteht
5 des § 892 eine Anwendung

der Beſi ies Grundſtücks in der
den Eig im Grundbuch einge⸗

tbarkeit finden die für de

Vorſchriften tfprech de Anwendun

innerhalb eines Jahres vor der Ste

rung , ſei es auch nur einmal , ausgeübt worden iſt

Nießbrauch an Sachen .

§ 1030. C Sache kann in der Weiſe belaſtet werden

daß derjenige , zu deſſen Gunſten die
Belaſtung erfolgt , berech

tigt iſt , die Nutzungen der S u zie ( Nießbrauch )

Der Nießbrauch kann durch den Ausſchluß einzelnerU1

Nutzungen beſchränkt werden

§ 1031 . Mit dem Nießbrauch an einem Grundſtück

erlangt der Nießbraucher den Nießbrauch an dem Zubehöre

nach den für den Erwerb des Eigentums geltenden Vor

ſchriften des §S 926

Beſchränkte perſönli ienſtbarkeiten .

§S 1090 . Ein Grundſtück kann in der Weiſe belaſtet

werden , daß de rjenige , zu deſſen Gunſten die Be laſtung
erfolgt , berechtigt iſt , das Grundf ſtück in einzelnen Beziehunger
zu benützen , oder daß ihm eine ſonſtige Befugnis zuſteht

die den Inhalt einer Grunddienſtbarkeit bilden kann ( be —

ſchränkte perſönliche Dienſtbarkeit ) .
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96 Civilrechtliche Beſtimmunger

nach zu erhöhen , wenn ihm nachgewieſen wird , daß durck

Erhöhung die Mauer nicht gefährdet wird. Wird eine
ſtärkung der Mauer erforderlich , ſo iſt ſie auf dem G
ſtück anzubringen , deſſen Eigentümer die Erhöhung unternim

Der Eigentümer des Grundſtück — dem
Erhöhung erfolgt iſt, kann dem Ei des and
Grundſtückks die Benutzu des Aufl zues verbieten
für die Hälfte , oder, wenn nur Tei Aufk

nützt werden ſoll , für den entſprechenden Teil der Bauko
und im Falle einer Verſtärkung der Mauer
Hälfte oder den entſprechenden Teil des hiezt itzten
Erſatz geleiſtet iſt .

Ve ti
fn 1 4

Er

u ſat ˖

liegt nicht der Verjäl n Ab 2

Verbietungsrecht erliſcht dure zicht des B t
Verzicht erfolgt durch Erklärung gegen
des Nachbargrundſtücks

Artikel 14 . Hat der Eigentümer eines Grundſtück
dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Geſetzbuchs auf G
des Landrechtsſatzes 663 von ſeinem Nachba

Erbauung einer Scheidewand beitrage , f be
8 Recht und die Pflicht zur Errichtung derſelben d

—. — Vorſchriften maßgebend
Artikel 18 . Der Eigentümer eines Gru ſtücks k

verlangen , daß auf dem Nachbargrundſtück ſch drohe
Anlagen nicht hergeſtellt oder gehalten werden , ohne daß der
Abſtand , der nach polizeilichen Vorſchriften zwiſchen der An
lage und der Grenze belaſſen werden ſoll gewah
die durch polizeiliche Vorſchriften vor geſchriebenen
richtungen getroffen ſind .

Zu dieſen Anlagen ſind insbeſondere Brunnen , Abtritt
und Düngergruben , Schornſteine , Feuerherde
Backöfen oder andere Ofen , Ställe ſowie Niede
Salz oder Atzſtoffe zu rechnen .

rt iſt, ode
SchutySchut

SchmiSchmiel
rlagen fTladge





5 [ Borhiütm Zungvſche 1*Unfallverhütungsvorſchriften .

blauf das Recht erlangt , daß zum Schutze ſeiner Fenſter

Anla igen auf einem Nachbargrundſtück einen beſtimmten Ab⸗

ſtand einhalten müſſen , ſo gilt dieſes Recht als Grunddienſt —

AhH

Artikel 23. Die Anſprüche , die ſich aus den Artikeln

19 und 20 ergeb unterliegen nicht der Verjährung

Artikel 24
8 tümer eines Gebäudes hat die

Bedachung ſe Jachtraufe auf das eigene

Grundſtück oder Weg fällt oder
itot wirdleitet wird .

5 . Unfallverhütungsvorſchriften ! ) der Südweſt⸗

lichen Baugewerks⸗Berufsgenoſſenſchaft vom

30 . Mai 1894

X. PFür Vetriebsinhaber

I. Gerüſte , Abſteifungen und ſonſtige
richtungen

§ 1. Rüſtungen , ſowohl ſtehende wie hängende , oder

auch auf ſogenannten Auslegern befindliche , müſſen nach fach

männiſchen Grundſätzen und dem jedesmaligen Zwecke er

ſprechend , in genügender Feſtigkeit hergerichtet werden , wobei

nur gutes , brauchbares Material verwendet werden darf

§ 2. Die Gerüſtſtangen müſſen mit Neigung nach der

zu berüſtenden Front in die Erde eingegraben oder uf

unterlagen ( Schwellen ) derart verzapft , verklammert oder

anderer Weiſe befeſtigt werden , daß ſie unten nicht aus

weichen können ; außerdem iſt eine Befeſtigung der Gerüſt

5 Bezirks =1 ind Ortspol 5
hörden und deren Bedienſtete

ſowie die Ortsbar nommiffionen haben bei Überwachung der E

haltung dieſer Vorſchriften in geeigneter Weiſe mitzuwirken undfalls

ihnen Zuwiderhandlungen , welche auch das öffentliche Intereſſ
fährden , bekannt werden , den Sektionsvorſtand bezw . ſoweit Zuwider
handlungen der verſicherten Arbeiter in Frage ſtehen , das Bez m

bezw . den Vorſtand der Betriebskrankenkaſſe zur Veranlafſung des
Weiteren in Kenntnis zu ſetzen . Bei der Erlaſſung oder Di urchficztvon örtlichen und baupolizeilichen Vorſchriften , welche ſich auf einen
in den Unfallverhütungsvorſchriften behandelten Gegenſtand ben eh
iſt darauf Bedacht zu nehmen , daß Widerſprüche mit dem Inhalt
der Unfallverhütungsvorſchr iften tunlichſt vermieden werden . Erlaß
d. M. d . J . vom 30. April 1888 Nr . 8157 .

—

＋—

¶,ᷣᷓC
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1 ſt der Aufrichter nach dem Innern des Gebäudes zuE rfo ich

Ferner müſſen die Gerüſte , wenn die bezü glichen Stock⸗
we hen nicht ein geringeres Maß bedingen , mindeſtens
von 5 zu 5 Meter , mit ( horizontalen ) Streichſtangen ver

werden und letztere bei beſonders ſchwerer Belaſtung
zuerung der Frontwände oder Anbringung von Auf —

rrichtunegen ) außer der Befeſtie igung mit Hanfſeilen oder
dr och durch Knaggen , Eiſenklammern oder Steif —15 Juſw unterſtützt werden

Gegen Länge ˖ Seitenver —
ſchiebungen der Gerüſt ſtark f

igen
angebracht werden .

Für Mauerergerüſte muß der geringſte Durchmeſſer für
Standbäume , Beiſtänder , Streichſtangen und Netzriegel ( Hebel )
mindeſtens 10 em an der benützten Stelle betragen .

8 Das bei Aufſtellung von Gerüſten zu verwen
Bindezeug darf nicht durch öfteren Gebrauch oder durch

f die N tterungsv rhälti ſchadhaft geworden ſein ; dasſelbe
muß bei länger ſtehenden Gerüſten auf ſeine Feſtigkeit
interſucht werden .

§ 4. Die Gerüſtdielen und Bretter müſſen eine der
Belaſtung entſprechende Stärke beſitzen und dürfen , wenn ſie
nicht doppelt gelegt werden cht ö das 50fache ihrer
Stärke frei liegen . Die Bretter müſſen außerdem ſo verlegt

˖ werden, daß ſie nicht aufkippen oder ausweichen können , und
daß ein Herab - und Durchfallen von Materialien ver

indert wird

le § 5. Die Leitern müſſen aus geſundem , nicht über —
e ſpähnigem Holze ohne große Aſte beſtehen , und nach ihrer

Aufſtellung ſo befeſtigt oder es müſſen ſolche Vorkeh ) rungen
0 getroffen werden , daß ſie weder abrutſchen noch überſchlagen
9t können

Ferner müſſen die Leitern mindeſtens 1 m, ſenkrecht
emeſſen , über den Austritt

hervorragen , was gegebenenfalls1
ge

8 durch feſt anzubringende Latten zu bewirken iſt , und bei ver —
hältnismäßig weit von einander liegenden Gerüſtlagen gegen



100 Unfallverhütungsvorſchrifter

Durchbiegen und ſeitliches Schwanken feſt nötigenfalls

kreuzweiſe — abgeſteift werden

I . ausführung

I5m All Igem einen

§ 6. Die zu Veiwendm fkom ind

Steifhölzer , Bretter , Leitern inde ebſt

Rollen , Winden uſw . müſſen ſich in uſtand

befinden .

§ 7. Bei Neubauten dürfen Leitergänge , wo irgend

möglich , nicht ſo übereinander liegen , daß

Gegenſtände den unteren Leitergang treffen könner

§ 8. Zur Verhütung vonUnglücksfällen ſind bei A

führung von Bauten die
Belage

ſämtlicher Gerüſte , mit

Ausnahme derjenigen , welche a 910 zu Anſtreick

arbeiten benutzt werden , an der Auße mit einer aufge

ſtellten Schutzdiele und alle Gerüſte in der Höl

Im mit einer Bruſtwehr zu verſehen . Das Gleiche g

den ſogenannten Aufgangspritſchen

Vor Aufbringen des nächſten Gebälks , bezw. des Dack

verbandes , und ſo lange Arbeiten im Inne iG

bälken vorgenommen werden , muß di

Balkenlage mit ſicheren Dirlenbelag verſehen

werden . Sind dieſe Arbeiten beendigt , ſe

ſtellung der Gewölbe ſowie der Stück - bezu

jedem Stockwerk die Zugänge abzuſperren
Bis zur Aufſtellung der

ö

derſelben und ſonſtige Sffnunge
uſw . mit hinreichend feſtem , ca ol

einzufriedigen oder ſicher abzudecken , des gleichen die

Wölbung Räume
e. 9 * und andere*

8 mit hinreichend

Bruſtgeländer
e
einz ge oder entſprechend zu überdecken

Alle Offnungen über den Stuckateurgerüſten ( Decken - Putz⸗

gerüſte ) ſind gegen das Hinausfallen der Arbeiter zu verwahre

§ 9. Beim Abbruch alter Gebäude darf ein Umwerfen

ganzer Wände , Schornſteine uſw . nur unter gewiſſenhafter



rhütungsvorſchriften 101

Aufſicht und mit Beobachtung aller möglichen Vorſichtsmaß
ln ſtattfinden

Das Herabwerfen von Gege ltanden von den Gerüſten
iſt ee unterſagt . Es darf nur in Ausnahme

fäll insbeſondere beim Abrüſten geſchehen, wenn ſich der
5 betreffende Arbeiter überzeugt hat , daß ſich Niemand unter —t halb der Abwurfſtelle aufhält , wenn gleichzeitig eine Sicher⸗

heitswa llt
ſt

und nachdem der Herabwerfende
e ruf gegeben hat .

Baugruben müſſen den Boden
böſcht oder t

abgeſprießt
U das ſog ite Unter D5 Erdwände iſt aus

Neb örhandenen Bauten ſind die neuen
5 amente d beſonde der dazu nötige Bodenaushub

ſtück iführ Nachbargebäude weniger tief
Ee u damentiert ſind

Das Unterfan alter Mauern hat ebenfalls ſtückweiſe
zu h0

§S 12. Jede Arbeit an Neubauten oder denen ähnlichen
A miſt , ſofern die Treppen noch nicht hergeſtellt oder
die Offnunge nit Geländer verſehen ſind , nur bei
Tageslicht künſtlichem Licht auszuführen .

Bef ˖
Laufbahnen uſw .

1 beleuchten
ͤ leuchteten Rohbauten wäh —

und Abladen der Materialien auf
welck urch Tiere gezogen werden ,

d n Ausſträngen der letzteren erfolgen .
) Für Bauklempner , Dachdecker , Bauglaſer und Ver —

fertigung von Blitzableitern .

eingeſchalten oder ſchon einge —
die darauf beſchäftigten Arbeiter ,

ſtu B. Bockrüſtung , oder auf Leitern
arbeiten , ſo durch ein Tau befeſtigt werden , daß ſie ſich bei4 einem Fehltritte oder eintretendem Schwindel d daran haltenK
können . Bei ſtarkem Nebel , Schnee oder Glatteis iſt jede
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Verrichtung auf den Dächern unterſagt , wenn nicht vorhe

ganz beſondere Vorkehrungen zur Sicherheit der Arbeiter her

geſtellt werden .

§ 15 . Neueindeckungen von Glasdächern dürfen nur

ausgeführt werden , wenn ſich unmittelbar unter denſelben

ein entſprechendes tragfähiges Gerüſt befindet . Rer daratun
an Glasdächern dürfen nur von ſicher befeſtigten Leitern aus

oder auf Gerüſten vorgenommen werden .

c) Für Brunnenbau und Kanaliſation

§ 16 . Beſeitigung der ſchlechten Luft . Vor

dem Einfahren oder Einſteigen in die Brunnen , Dohlen

Gruben uſw . muß ohne Rückſicht auf ihre geringere oder

größere Tiefe feſtgeſtellt werden , daß ſich in denſelben keine

ſchlechte Luft befindet . Dasſelbe geſchieht am einfachſten dr rch
langſames Hinablaſſen eines Lichtes ; letzteres geht in ſchlechter

Luft aus .

Wenn keine Luftpumpen oder Ventilatoren mit

nötigen Schläuchen oder Röhren behufs Beſe itigung
ſchlechten Luft 8

Stelle ſind , ſo kann dieſes durch Ein

von ( am beſten heißem ) Waſſer oder durch Ausbrer li

Hobelſpänen , Stroh , Papier uſw . geſchehen , oder auth dadurch
daß man einen Eimer mit ungelöſchtem Kalk , der vorher
mit W᷑Waſſ er begoſſen wird , hinabläßt .

Das Hinabſteigen darf dann erſt nach nochmaliger

Prüfung mit einem Lichte erfolgen .
§ 17 . Ausſchachtung von Brunnen , Dohlen ,

Gruben uſw . Senkrechte Schächte mit quadratiſchem Quer

ſchnitt müſſen je nach Tiefe und Beſtand des Bodens e

ſprechend abgeſteift werden

Runde Schächte dürfen in Sandboden oder Gerölle nicht
tiefer als 1,5 Meter ohne Schalung abgeteuft werden

§ 18 . Zurückbau der Brunnen - und Do

ſchalung . Beim horizontalen Ausſchachten darf nach d
Aufmauern oder Verlegen der Röhren uſw . jedesmal nur
eine Lage des Schurzholzes und zwar erſt dann fortgenommen
werden , wenn das Mauerwerk oder die Röhre bis ar
Unterkante feſt hinterfüllt iſt . Wenn bei ſehr loſem 5 ol
Gerölle uſw . die Wegnahme des Schu irzholzes gefährlich
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den kann , ſo darf die Schalung auf die Höhe dieſer Boden —

ſchicht nicht entfernt , ſondern muß verſchüttet werden
Beim Getriebsſchacht muß die Hinterfüllung eines Feldes

bis an den nächſten horizontal liegenden Rahmen hergeſtellt
werden , ehe die vertikal ſtehende Schalung

In jedem Falle muß der hinterfüllte Be

werden .

§ 19 . Windevorrichtungen und Geräte . Die

zur Boden - ꝛc. Förderung dienenden Leitſeile müſſen mit

Doppelhaken und die Winden mit Sperrvorrichtungen
ſehen ſein .

§ 20 . Beim Kochen von Asphalt , Teer , Pech, Wachs
Ol und derartigen Subſtanzen muß das üÜberlaufen d
Keſſelinhalts vermieden werden und ein paſſender Deckel ſtets

zur Hand ſein , um das Hereinſchlagen der Flamme in den
Keſſel zu verhindern

eſeitigt wirdv1l
oden feſtgeſtampft
1

d) Für Nebenbetriebe .

§ 21 . Für alle Betriebe , welche der

ſchaft nur als Nebenbetriebe angehören , gelten die in
betreffenden Berufsgenoſſenſchaften erlaſſenen Unfallverhütungs
vorſchriften .

Zur Wartung und Bedienung von Maſchinen dürfen
nur beſtimmte und eingeübte Arbeiter verwendet werden .
Den andern Arbeitern iſt die Benutzung 1 der Zutritt

zu den Maſchinen ohne Aufſicht und Erlaubnis des Be⸗

triebsunternehmers oder ſeines Stellvertreters ſtrengſt
unterſagen .

Ill . Bekanntmachung der Unfallverhütungs —
vorſchriften .

§ 22. Die Unfallverhütungsvorſchriften ſind in ge —
druckten Exempl aren den Mitgliedern zu Abezſenden Letztere
haben dafür Sorge zu tragen , daß dieſe Vorſchriften und
eventuell auch die Vorſchriften der gemäß § 21 in Betracht
kommenden Berufsgenoſſenſchaften auf jedem Neubau bezw
Umbau , in jeder Werkſtatt und auf jedem Werkplatz in ſofort
auffallender Weiſe in Plakatform ſichtbar aus gehängt und die
Arbeiter uſw . auf die ſtrenge Befolgung dieſer Vorſchriften
aufmerkſam gemacht werden .

Berufsgenoſſen —
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IV. Erſte Hülfeleiſtung bei Unglücksfällen
§ 23. An jedem Neubau , Werkplatz und auf jeder

Arbeitsſtelle , an welcher 20 Arbeiter und darüber aus einem

Betriebe beſchäftigt ſind , ſowie bei ſolchen Bauten , welche

a
ußerhalb der Ortſchaften , d. h mehr als ein Kilometer von

der nächſten Apotheke entfernt ausgeführt werden , in letzterem

Fall ohne Rückſicht auf die Zahl der beim Bau beſchäftigten

r, Poliere oder Vorarbeiter

ich im Beſitz von den in der „ An

l tung für erſte Hülfeleiſtung bei Unfällen vor Ankunft des

Arztes “ beeſchriebenen Verbandpäc kchein, enthaltend 2 Stücke

Verbandſtoff , eine Binde und eine Sicherheitsnade

Es ſind deren immer einige vorrätig zu halten und an einem

und leicht zugänglichen Orte aufzubewahren

V. Ausführung Sbeſtim mungen

824 . Für d n Gemäßheit vorſtehender Beſtim

—
htu ingen wird den Betriebsunter

ymern e Wochen , vom Tage der Bekannt110

m Aang Vorſchriften in den Amtlichen
Nachrichten

§ 25. Die Genoſferiſch ftsmite lieder haben den An

1 ungen der ne der Genoſſenſchaft zur Durch
8 i Tol

VI . Strafbeſtimmungen

85
26 . Genoſſenſchaftsmitglieder , welche den Unfallver

1 vorſchriften zuwiderhandeln , können mit eine Geld⸗
trafe bis zu Ein Tauſend Mark belegt werden oder mit

hren Betrieben in eine höhere Gefahrenklaſſe eingeſchatztoder , falls ſich die letzteren bereits in der höchſten r
klaſſe befinden , mit Zuſchlägen bis zum dop Velgge
ihrer Beiträge belegt werden . ? ) ( § 112 Abſ . 1 Ziff . 1 und

1

ie Faſſung laut Beſchluß vom 5. Juni 1901, genehmigt

Reichsverſicherungsamt unterm 26. Februar 1902
oweit eine Zuwiderhandlung zugleich einen Verſtoß gegen

eiliche Vorſchriften in ſich ſchließt , bleibt ſelbſtverſtändlich
ben dieſen Maßnahmen ſtrafendes Einſchreiten auf dem Wege

polizeilichen Strafverfügung uſw . vorbehalten . Erlaß des Mini⸗
ims des Innern vom 30. April 1888 Nr. 8157 .
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verſicherungs zeſetzes vom 30. Juni

B. Für Arbeit

81 Arbeiter , it Sel0 Fallſucht oder
ſonſtigen krankhaften nden behaftet ſind , haben ſolſches

Arbeitgeber oder deſſen Beauf

Verbot des Arbeitgebers , deſſen Stell2 0 t
t fſehers Aufe nthalt auf gefahr

65 9 5 m Be

˖ 70 1

eite un llen Umſtänden die
Ba Iſſe

8 2 Beim Aufba A Gerüſte , Ent
fernen von Abſteif iuſw . iſt Aufhalten von
Arbeitern unter denſelben z rme enſtände dürfen

ite gsruf von den
1. Ungl

N

1

§ 3. Werkzeuge und Maſchinenteile , Steifhölzer uſw
müſſen gut und zweckentſprechend hergerichtet ſein und alle
nicht befeſtigten Gegenſ n forderlich , gegen ein Herab —
fallen geſchützt 85

8 4 Vor Beg beite td damit

beauftragte Polier oder in Augen darauf z
richten , daß die zur Verwendung kommenden Gerüſt - und
Steifhölzer , Bretter , Leitern idezeug , Tauwerken den1

*
V5IRollen inden uſw. , ſowie f

zweckentſprechendem Zuſtand
ſein ſchlechten Materials

Anzeige zu machen
M5o5. Bei

mtliche Handwerkzeuge ſich in

n. Von dem Vorhanden —

dem Arbeitgeber ungeſäumt

Aufwinden oder Auffahren von Rüſtune
485und Baumaterial haben ſich die Arbeiter ſo 3

00
ſteller

daß ſie bei etwaigem Bruch des Richt - oder Auf ugtaues
icht zu Schaden kommen können , beſonders iſt darauf zu
ehen , daß ſich niemand unter dem Aufzug befindet.
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§ 6. Bei Glatteis bezw . Froſtwetter müſſen die zu

begehenden Flächen , wie Gerüſte , Gerüſtbr retter , Lauf fbahnen uſw .

mit Sand beſtreut werden ; dasſelbe muß mit den oberen

Mauerflächen beim Aufbringen von Balkenlagen uſw . geſchehen .

§ 7. Das Betreten von nicht beleuchteten Rohbauten

bei eingetretener Dunkelheit iſt verboten

§ 8. Den Arbeitern wird beſonders zur Pflicht gemacht ,
die ihnen von den Arbeitgebern oder deren Stellvertretern

aufgetragenen Vorſichtsmaßregeln und Weiſungen genau zu
beachten und die ihnen zur Sicherung gegen Unfälle übe

gebenen Geräte , als Taue , Leitern uſw . in geeigneter Weiſe

zu benutzen .
Den Arbeitern iſt verboten , Abdeckungen und Abſper

rungen ohne beſonderen Auftrag des Arbeitgebers oder ſeines
Stellvertreters zu verändern oder zu entfernen . Dieſelben

haben dafür zu ſorgen , daß ſchadhafte oder mangelhafte
Abdeckungen oder Abſperru ſofort entfernt und ausge
beſſert werden .

Sind infolge erhaltenen Auftrages oben bezeichnete
Schutzvorrichtungen zeitweiſe zu entfernen , ſo ſind dieſelben

nach Erledigung des Auftrages ohne beſondere Weiſung
wieder in gefahrloſen Zuſtand herzuſtellen .

Außerdem iſt es jedem Arbeiter verboten , durch unvor —

ſichtige oder mutwillige Handlungen oder dens nicht
zweckentſprechender Geräte ſich ſelbſt oder andere Perſonen
in Gefahr zu bringen .

Das Auf⸗ und Abklettern an Tauen , Ketten uſw . iſt
nur mit Einwilligung des Betriebsunternehmers bezw . ſeines
Stellvertreters geſtattet .

§ 9. Bei jedem eingetretenen Unfalle ſind die Arbeiter
verpflichtet , bei der erſten Hülfeleiſtung für die Verunglückten
ſich genau nach der auf der Arbeitsſtelle befindlichen „ An —
leitung für die erſte Hülfeleiſtung bei Unfällen vor Ankunft
des Arztes

zu
richten und nach derſelben zu verfahren .

Sie haben auch im eigenen Intereſſe darauf zu achten ,
daß dieſe Anleitung , ſowie auch die in derſelben erwähnten
Verbandpäckchen ſtets an einem ſicheren und leicht zugäng⸗
lichen Orte ſich befinden .
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§ 10 . ) Aufſeher und Arbeiter , welche den vorſtehenden
Vorſchriften zuwiderhandeln , können gemäß § 112 Abſ . 1

Ziff . 2 in Verbindung mit § 116 des Gewerbe - Unfallver

ſicherungsgeſetzes bezw . des §S 40 des Bau- Unfallverſicherungs —
geſetzes vom 30 . Juni 1900 durch den Vorſtand der Be
triebs - oder Baukrankenkaſſe oder , wenn eine ſolche für den
Betrieb nicht errichtet iſt , durch die Ortspolizeibehörde mit
Geldſtrafen bis zu 6 Mark belegt werden , welche gemäß
§ 154 des Gewerbe- Unfallverſicherungsgeſetzes in die beteiligte
Krankenkaſſe oder in die Kaſſe der Gemeinde - Krankenver —

ſicherung fließen .

Schlußbeſtimmung
Die vorſtehenden Unfallverhütungsvorſchriften gelten

auch für die Bauarbeiten derjenigen Unternehmer , welche nicht

Mitglieder der Genoſſenſchaſt ſind , aber im Bezirke derſelben
Bauarbeiten ausführen , mit der Maßgabe , daß § 22 der
Vorſchriſten für Betriebsinhaber ſinngemäße Anwendung
findet und daß an Stelle des § 26 der Vorſchriſten fol

gende Beſtimmung tritt :

Regiebauunternehmer können bei Nichtbefolgung der

Unfallverhütungsvorſchriften mit Zuſchlägen bis zum doppelten
Betrage ihrer Prämien oder , ſofern es ſich um Bauarbeiten
von nicht mehr als 6tägiger Dauer handelt , mit einer Geld —
ſtrafe bis zu Einhundert Mark belegt werden (ozgl . §S 40

Ziffer 1 Abſatz 2 des Bau - Unfallverſicherungsgeſetzes vom
30 . Juni 1900 ) .

Dieſer von der Genoſſenſchaftsverſammlung am 5. Juni
1901 beſchloſſene Nachtrag tritt mit dem Tage der Geneh —

migung durch das Reichsverſicherungsamt an die Stelle der

bisherigen Beſtimmungen .

) Neue Faſſung laut Beſchluß vom 5. Juni 1901 , genehmigt
durch das Reichsverſicherungsamt unterm 26. Februar 1902 .


	1. Verordnung des Ministeriums des Innern vom 5. Mai 1869, [...]
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68

	2. Verordnung des Ministeriums des Innern vom 27. Juni 1874, [...]
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79

	3. Straßenpolizeiordnung vom 12. Mai 1882
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82

	[4.] Die baurechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, [...]
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98

	5. Unfallverhütungsvorschriften der Südwestlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft vom 30. Mai 1894
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107


